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Kreis Lippe

82 Fiihren der Einrichtung ,Volkshochschule
Detmold-Lemgo“ (VHS Detmold-Lemgo) in der
Rechtsform einer Anstalt des offentlichen
Rechts zur gemeinsamen Aufgabenwahrneh-
mung und in gemeinsamer Tragerschaft
(gemeinsames Kommunalunternehmen) der
Stadt Detmold und der Alten Hansestadt Lemgo

Mit Gbereinstimmenden Beschllissen
des Rates der Stadt Detmold vom 11.12.2024 und
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 09.12.2024

haben die Stadt Detmold und die Alte Hansestadt Lemgo
gemal § 27 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes Uber kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt
geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV.
NRW. S. 136), entschieden, dass im Hinblick auf ihre frihe-
ren Entscheidungen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 GKG NRW,

- gemaR § 27 Abs. 1 Satz 1 GkG NRW zur gemein-
samen Aufgabenwahrnehmung die Einrichtung
»Volkshochschule Detmold-Lemgo* (VHS Detmold-
Lemgo) in der Rechtsform einer Anstalt des &ffent-
lichen Rechts in gemeinsamer Tragerschaft zu fih-
ren (gemeinsames Kommunalunternehmen),

- nach § 27 Abs. 2 Satz 1 GKG NRW zur Errichtung
die Rechtsverhéltnisse des gemeinsamen Kom-
munalunternehmens als Beteiligte in einer Unter-
nehmenssatzung, die zwischen den Beteiligten zu
vereinbaren ist (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 und
Abs. 3 GKG NRW) zu regeln,

Anderungen der urspriinglichen Unternehmenssatzung des
gemeinsamen Kommunalunternehmens vom 08.05.2014
durch Erlass einer entsprechenden 1. Anderungssatzung,
die wiederum zwischen den Beteiligten zu vereinbaren ist
(vgl. oben), erfolgen sollen.

Genehmigung

Die v. g. Ubereinstimmenden Beschlisse des Rates der
Stadt Detmold vom 11.12.2024 und des Rates der Alten
Hansestadt Lemgo vom 09.12.2024 werden hiermit gemaf
§ 27 Abs. 6 Satz 3 GKG NRW i. V. m. § 27 Abs. 4 Satz 3
GkG NRW und § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 GkG NRW
aufsichtsbehordlich genehmigt.

Az.: 140 - 1512 60-01
Detmold, 22.01.2025

Der Landrat

des Kreises Lippe
als untere staatliche
Verwaltungsbehorde
Im Auftrag

Harte

Bekanntmachung

Die vorstehende aufsichtsbehoérdliche Genehmigung vom
heutigen Tage wird hiermit gemaR § 27 Abs. 5 Satz 1 GKG
NRW i. V. m. den in der Genehmigung genannten Vorschrif-
ten offentlich bekannt gemacht.

Az.: 140 - 1512 60-01
Detmold, 22.01.2025

Der Landrat

des Kreises Lippe
als untere staatliche
Verwaltungsbehorde

Im Auftrag

Harte
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

83 1. Satzung vom 22.01.2025 zur Anderung der
Satzung zur Errichtung des gemeinsamen
Kommunalunternehmens »Volkshochschule
Detmold-Lemgo“ (VHS Detmold-Lemgo) der
Stddte Detmold und Lemgo in der Rechtsform
einer Anstalt des offentlichen Rechts vom
08.05.2014

Aufgrund der §§ 7, 114a der Gemeindeordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV.
NRW. S. 444), der §§ 27, 28 des Gesetzes Uber kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkKG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt
geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV.
NRW. S. 136), sowie der Verordnung tiber kommunale Un-
ternehmen und Einrichtungen als Anstalt des o6ffentlichen
Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom
24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt gedndert durch Art.
7 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), wird
die folgende Anderung der Satzung vom 08.05.2014 be-
schlossen:

Art. 1

Die Satzung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunal-
unternehmens ,Volkshochschule Detmold-Lemgo* (VHS
Detmold-Lemgo) der Stadte Detmold und Lemgo in der
Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts wird wie
folgt geandert:

§ 10 Abs. 2 (Wirtschaftsfiihrung und Rechnungswesen, Jah-
resabschlussprifung) wird wie folgt neu gefasst:

,Der Vorstand hat den Jahresabschluss innerhalb von 3 Mo-
naten nach Ende des Wirtschaftsjahres nach den Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustel-
len und nach Durchflihrung der Abschlusspriifung dem Ver-
waltungsrat zur Feststellung vorzulegen.

Dem zu prifenden Jahresabschluss ist ein freiwillig erstellter
Lagebericht gemall § 289 Abs. 1 und 2 HGB beizufuigen.
Hierbei sind nicht die Regelungen zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung nach Corporate Sustainability Reporting Di-
rective (CSRD) anzuwenden.
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Fir die Prifung des Jahresabschlusses gilt § 114a Abs. 10
GO NRW. Daneben ist bei der Beauftragung der Jahresab-
schlussprifung dafiir Sorge zu tragen, dass die Prifung
auch die in § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsatzegesetz (HGrG)
genannten Sachverhalte umfasst.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vor-
stand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jah-
resabschluss, der Lagebericht und der Bericht Uber die Ab-
schlusspriifung sind den Tragerkommunen zuzuleiten. Im
Ubrigen sind die §§ 22, 27 KUV zu beachten.*

Art. 2

Die 1. Anderungssatzung zur Satzung der ,Volkshochschule
Detmold-Lemgo* (VHS Detmold-Lemgo) — Anstalt des 6f-
fentlichen Rechts — tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Vereinbarung der 1. Anderungssatzung zur Unternehmens-
satzung:

Die Stadt Detmold und die Alte Hansestadt Lemgo verein-
baren die oben stehende 1. Satzung zur Anderung der Sat-
zung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens ,Volkshochschule Detmold-Lemgo® (VHS Detmold-
Lemgo) der Stadte Detmold und Lemgo in der Rechtsform
einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts.

Lemgo, den 09.01.2025
gez.

Baier

(Burgermeister)

Detmold, den 19.12.2024
gez.

Hilker

(Blrgermeister)

Bekanntmachung

Die vorstehende 1. Anderungssatzung zur Unternehmens-
satzung vom 08.05.2014 der gefiihrten Einrichtung ,Volks-
hochschule Detmold-Lemgo“ (VHS Detmold-Lemgo) in der
Rechtsform einer Anstalt des offentlichen Rechts zur ge-
meinsamen Aufgabenwahrnehmung und in gemeinsamer
Tragerschaft (gemeinsames Kommunalunternehmen) der
Stadt Detmold und der Alten Hansestadt Lemgo wird hiermit
gemaR § 27 Abs. 5 Satz 1 GKG NRW i. V..m. § 29 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2, Satz 2 GkG NRW offentlich bekannt gemacht.

Az.: 140 - 1512 60-01
Detmold, 22.01.2025

Der Landrat

des Kreises Lippe
als untere staatliche
Verwaltungsbehorde

Im Auftrag

Harte
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

84 Hinweis auf eine 6ffentliche Bekanntmachung

Bundestagswahl 2025 - Zulassung Kreiswahlvor-
schlage Wahlkreis 134 Lippe |

ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom
02.07.2018, zuletzt geandert durch 2. Satzung vom
25.06.2024 zur Anderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter

Offentliche Bekanntmachungen des Kreises - Kreis Lippe

am 30.01.2025 offentlich bekanntgemacht worden.
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

85 Hinweis auf eine 6ffentliche Bekanntmachung

Bundestagswahl 2025 - Zulassung Kreiswahlvor-
schlage Wahlkreis 135 Hoxter-Giitersloh lllI-Lippe I

ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom
02.07.2018, zuletzt geandert durch 2. Satzung vom
25.06.2024 zur Anderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter

Offentliche Bekanntmachungen des Kreises - Kreis Lippe

am 31.01.2025 6ffentlich bekannt gemacht worden.
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025


https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachung-des-kreises.php
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachung-des-kreises.php

116 KREISBLATT — AMTSBLATT DES KREISES LIPPE

Stadt Bad Salzuflen

86 Bebauungsplan Nr. 0166 ,Nahversorgungs-
markt siidlich der Herforder StraBe“, Ortsteil
Bad Salzuflen

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am
11.12.2024 folgende Beschlisse gefasst:

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 0166 ,Nahversorgungs-markt std-
lich der Herforder StralRe“,

Ortsteil Bad Salzuflen, in der Fassung vom 27.11.2024 wird
gemal §§ 2 und 10 Baugesetz-buch (BauGB) und der §§ 7
und 41 Gemeindeordnung flr das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) als Satzung beschlossen. Die zugehérige
Begriindung in der Fassung vom 27.11.2024 mit Umwelt-be-
richt wird ebenfalls beschlossen.

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 0166 ,Nahversor-
gungsmarkt sidlich der Herforder Stralle”, Ortsteil Bad Sal-
zuflen wird der Bebauungsplan Nr. 0115/ 1l ,Gewerbegebiet
Am Fischerskamp®, Ortsteil Bad Salzuflen, soweit dieser
vom vorgenannten Bebauungsplan tberdeckt wird, in dem
Bereich der Uberdeckung aufgehoben.

Bekanntmachungsanordnung

GemalR § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Die Lage und der rdumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 0166 ,Nahversorgungsmarkt stdlich der
Herforder Strafle®, Ortsteil Bad Salzuflen sind aus dem in
dieser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt er-
sichtlich.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr.
0166 Nahversorgungsmarkt stidlich der Herforder Strae",
Ortsteil Bad Salzuflen in Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. 0166 Nahversorgungsmarkt stidlich
der Herforder StraRe", Ortsteil Bad Salzuflen wird mit der
Begriundung einschlieRlich Umweltbericht und der zusam-
menfassenden Erklarung zum Bebauungsplan gemaf § 10
Abs. 3 Satz 2 BauGB im Fachbereich Stadtentwicklung
und Umwelt der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-
Allee 14, 1. Obergeschoss, wahrend der allgemeinen
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Uber
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Zusatzlich
kann der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit der
Begriundung, einschlieBlich des zugehoérigen Umweltbe-
richts und der zusammenfassenden Erklarung auf der Inter-
netseite der Stadt Bad Salzuflen (https://ssl.o-sp.de/badsal-
zuflen/interaktive karte/start.php) sowie unter
https://www.bauleitplanung.nrw/karte eingesehen werden.

Hinweise

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemafl § 215
BauGB
a. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

b. eine unter Berlcksichtigung des § 214
Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften Uber das Verhaltnis des
Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans und

c. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mangel des Abwagungsvorganges,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegeniiber
der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist dabei
darzulegen.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach
kann ein Entschadigungsberechtigter Entschadi-
gung verlangen, wenn die in den §§ 39 — 42 BauGB
bezeichneten Vermodgensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch
herbeifiihren, dass er die Leistung der Entschadi-
gung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt. Ein Entschadigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in §§ 44 Abs. 3 Satz
1 BauGB bezeichneten Vermdgensnachteile ein-
getreten sind, die Falligkeit des Anspruchs herbei-
gefiihrt wird.

3. GemaR § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewie-
sen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das
Land Nord-rhein-Westfalen beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgefihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaf &ffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegeniiber der
Stadt vorher geriuigt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Stadt Bad Salzuflen, den 23.01.2025
Der Biirgermeister

Dirk Tolkemitt


https://ssl.o-sp.de/badsalzuflen/interaktive_karte/start.php
https://ssl.o-sp.de/badsalzuflen/interaktive_karte/start.php
https://www.bauleitplanung.nrw/karte
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Ubersichtsplan zum Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 0166
»MNahversorgungsmarkt siidlich der Herforder Strafle*
Ortsteil Bad Salzuflen

o Raumiicher Gelungsbensich

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

87 Widmung der ErschlieBungsanlage ,,Zum
Kornfeld“ nach dem StraBen- und Wegegesetz
NRW

.

Gemal § 6 Abs. 1 des StraBen- und Wegegesetzes fir das
Land Nordrhein-Westfalen (StrWWG NRW) wird die im Eigen-
tum der Stadt Bad Salzuflen stehende Verkehrsflache ,Zum
Kornfeld* (Gemarkung Werl-Aspe, Flur 3, Flurstlick 2460)
mit sofortiger Wirkung dem o6ffentlichen Verkehr gewidmet.
Die Stral3e wird nach ihrer Verkehrsbedeutung als Gemein-
destralBe, Anliegerstralte gemal § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWwWG
NRW, eingestuft.

Die Widmung bezieht sich auf den im Lageplan einfach
schraffierten Bereich; der Lageplan ist Bestandteil dieser
Widmungsverfligung.

Baulasttrager dieser Stral3e ist die Stadt Bad Salzuflen.

1l

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden, Kénigswall 8
in 32423 Minden, einzulegen.

Bad Salzuflen, den 20.01.2025
Stadt Bad Salzuflen
Der Blrgermeister

Dirk Tolkemitt

Anlage: Lageplan

e P T 1

" Gemarkung Werl-Aspe 458
Flur 3
WeizenkamP
2459
28 ‘Illl ; ‘Illl
2784
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2818 \
2870
2789 Lt
2871
240 £
2970 L Ko 2447
2704

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

88 140. Anderung des Flichennutzungsplanes der
Stadt Bad Salzuflen ,Nahversorgungsmarkt
sidlich der Herforder StraBe“, Ortsteil
Bad Salzuflen

- Genehmigung und Wirksamwerden

Die vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 11.12.2024 be-
schlossene 140. Anderung des Flachennutzungsplanes
(FNP) ,Nahversorgungsmarkt stidlich der Herforder Stral3e*,
Ortsteil Bad Salzuflen ist der Bezirksregierung Detmold am
14.01.2025 gemaR § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur
Genehmigung vorgelegt worden.

Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfligung vom
17.01.2025 Az. 35.02.01.500-003/2025-001 die 140. Ande-
rung des FNP genehmigt.

Bekanntmachungsanordnung
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Gemal § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung der Be-
zirksregierung Detmold vom 17.01.2025 hiermit 6ffentlich
bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 140. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes (FNP) wirksam.

Die Lage und der rdumliche Geltungsbereich der Anderung
sind aus dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten
Planausschnitt ersichtlich.

Die genehmigte 140. Anderung des Flachennutzungsplanes
(FNP) wird mit der Begriindung, dem Umweltbericht und der
zusammenfassenden Erklarung gemaR § 6 Abs. 5 BauGB
im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt
Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 14, 1. Oberge-
schoss wahrend der allgemeinen Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. Zusatzlich kann die 140. Ande-
rung des FNP mit der Begriindung, einschlieRlich des zuge-
horigen Umweltberichts und der zusammenfassenden Er-
klarung auf der Internetseite der Stadt Bad Salzuflen
(https://ssl.o-sp.de/badsalzuflen/interaktive karte/start.php)
sowie unter https://www.bauleitplanung.nrw/karte eingese-
hen werden.

Hinweise

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemal § 215
BauGB

a) einenach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

b) eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten Uber das Verhéltnis des Bebauungspla-
nes und des Flachennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mangel des Abwagungsvor-ganges,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flachennutzungsplanes schrift-
lich gegenuber der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden
soll, ist dabei darzulegen.

2. Gemal § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung gegen einen Flachennutzungsplan
nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkin-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o
der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b)  der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemal offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
Uber der Stadt Bad Salzuflen vorher gerugt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Stadt Bad Salzuflen, den  23.01.2025
Der Blrgermeister

Dirk Tolkemitt

Ubersichtsplan zum Geltungsbereich
der 140. Anderung des Flachennutzungplanes
»MNahversorgungsmarkt siidlich der Herforder Stralie”
Ortsteil Bad Salzuflen

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

89 Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen
1. Am 23.02.2025 findet die
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 25 Wahlbezirke
eingeteilt:

- Wahlbezirk 010: 010 - Grundschule Elkenbreder
Weg, Mensa
Wahlraum: Grundschule Elkenbreder Weg, Mensa
- Wahlbezirk 020: 020 - Grundschule Elkenbreder
Weg, Klassenraum 01.EG.014


https://ssl.o-sp.de/badsalzuflen/interaktive_karte/start.php
https://www.bauleitplanung.nrw/karte
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Wahlraum: Grundschule Elkenbreder Weg, Raum
01.EG.014

Wahlbezirk 030: 030 - Kurgastzentrum, Schalter-
halle im Erdgeschoss

Wahlraum: Kurgastzentrum, Schalterhalle im Erd-
geschoss

Wahlbezirk 040: 040 - Feierabendhaus, Aufent-
haltsraum

Wahlraum: Feierabendhaus (AWO Seniorenzent-
rum)

Wahlbezirk 050: 050 - Kindertagesstatte Leucht-
turm, Sporthalle

Wahlraum: Kindertagesstatte Leuchtturm VAB
gGmbH, Sporthalle

Wahlbezirk 060: 060 - Schulzentrum Lohfeld, RBG,
Erdgeschoss, Raum A 025

Wahlraum: Schulzentrum Lohfeld, RBG, Erdge-
schoss Raum A 025

Wahlbezirk 070: 070 - VHS-Haus, Raum E 13
Wahlraum: VHS-Haus, Raum E 13

Wahlbezirk 080: 080 - VHS-Haus, Raum E 01
Wahlraum: VHS-Haus, Raum E 01

Wahlbezirk 090: 090 - Schulzentrum Lohfeld, RBG,
Erdgeschoss, Raum A 011

Wahlraum: Schulzentrum Lohfeld, RBG, Erdge-
schoss, Raum A 011

Wahlbezirk 100: 100 - Grundschule Wasserfuhr,
OGS-Raum EG 17

Wahlraum: Grundschule Wasserfuhr, OGS-Raum
EG 17

Wahlbezirk 110: 110 - Netzwerk, Vortragsraum
Wahlraum: Netzwerk, Vortragsraum

Wahlbezirk 120: 120 - Grundschule Schoétmar
Kirchplatz, Mensa

Wahlraum: Grundschule Schétmar Kirchplatz,
Mensa

Wabhlbezirk 130: 130 - Grundschule Wiisten, Raum
EG 008

Wahlraum: Grundschule Wiisten, Raum EG 008
Wahlbezirk 140: 140 - Grundschule Wisten, Musik-
raum EG 007

Wahlraum: Grundschule Wisten, Musikraum EG
007

Wahlbezirk 150: 150 - Sporthaus Ehrsen
Wahlraum: Sporthaus Ehrsen

Wahlbezirk 160: 160 - Feuerwehrgeratehaus Ret-
zen

Wahlraum: Feuerwehrgeratehaus Retzen, Ein-
gang: RhienbachstralRe

Wahlbezirk 170: 170 - Grundschulstandort Holz-
hausen, Erdgeschoss Raum Nr. 7

Wahlraum: Grundschule Holzhausen, Erdge-
schoss Raum Nr. 7

Wahlbezirk 180: 180 - Feuerwehrgeratehaus Holz-
hausen, Schulungsraum

Wahlraum: Feuerwehrgeratehaus Holzhausen,
Schulungsraum

Wahlbezirk 190: 190 - Blrgerhaus Wiilfer-Bexten,
Seniorenraum

Wahlraum: Birgerhaus Wiilfer-Bexten, Senioren-
raum

Wahlbezirk 200: 200 - Schulzentrum Aspe, Schul-
container, Gebaude 20, EG 103

Wahlraum: Schulzentrum Aspe, Schulcontainer,
Gebaude 20, EG 103

- Wahlbezirk 210: 210 - Schulzentrum Aspe, Schul-
container, Gebaude 20, EG 106
Wahlraum: Schulzentrum Aspe, Schulcontainer,
Gebaude 20, EG 106

- Wahlbezirk 220: 220 - Schulzentrum Aspe Schul-
container, Gebaude 20, EG 109
Wahlraum: Schulzentrum Aspe, Schulcontainer,
Gebaude 20, EG 109

- Wahlbezirk 230: 230 - Grundschule Lockhausen,
Erdgeschoss Raum Nr. 18
Wahlraum: Grundschule Lockhausen, Erdge-
schoss Raum Nr. 18

- Wahlbezirk 241: 241 - Grundschule Lockhausen,
Erdgeschoss Raum Nr. 20
Wahlraum: Grundschule Lockhausen, Erdge-
schoss Raum Nr. 20

- Wahlbezirk 242: 242 - Dorfgemeinschaftshaus
Ahmsen
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Ahmsen

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 Ubersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstéande treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 14.00 Uhr im Schulzentrum Lohfeld, Was-
serfuhr 25e, 32108 Bad Salzuflen zusammen.

1. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum
des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerverzeich-
nis er eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und ih-

ren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-

zubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgege-

ben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder

Wahler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen

Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweit-

stimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender

Nummer

a) fir die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck
die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlagen
auRerdem des Kennworts und rechts von dem
Namen jedes Bewerbers einen Kreis fiir die
Kennzeichnung,

b) flur die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und
jeweils die Namen der ersten fiinf Bewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis fiir die Kennzeich-
nung.

Der Wahler gibt seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
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dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wabhler in einer Wahlkabine
des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In
der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wabhlergebnisses im Wahlbezirk sind 6ffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeintrachti-
gung des Wahlgeschafts moglich ist.

Wabhler, die einen Wahlschein haben, konnen an der
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt
ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-
zirk dieses Wahlkreises oder
b)  durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der
Gemeindebehorde einen amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle zuleiten, dass er dort spatestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur personlich austiben. Eine Ausubung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberech-
tigten ist unzulassig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahl-
gesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und gedufierten Wahlent-
scheidung beschrankt. Unzulassig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbrauchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder veran-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis ver-
falscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt auch, wer im
Rahmen zulassiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine gedu-
Rerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz
1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bad Salzuflen, den 03.02.2025

Dirk Tolkemitt
Blrgermeister

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Stadt Barntrup

90

Wahlbekanntmachung der Stadt Barntrup zur
Bundestagswahl am 23.02.2025

Am 23.02.2025 findet die Wahl zum Deutschen
Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Stadt Barntrup ist in folgende 8 Wahlbezirke
eingeteilt:

Wahlbe- Bezeichnung des Wahlbe-
zirk zirks/Wahlraum

001 Mehrzweckhalle Alverdissen
Mehrzweckhalle Alverdissen,
Herrengarten 4

002 Stadt. Gymnasium Barntrup,
Stadt. Gymnasium, GroRRe Twete
5, Eingang Holstenkamp

003 Stadt. Gymnasium Barntrup,
Stadt. Gymnasium, GroRRe Twete
5, Eingang Holstenkamp

004 Stadt. Gymnasium Barntrup,
Stadt. Gymnasium Barntrup,
GrolRe Twete 5, Eingang Hols-
tenkamp

005 Stadt. Gymnasium Barntrup,
Stadt. Gymnasium, GroRRe Twete
5, Eingang Holstenkamp Ein-
gang Holstenkamp

006 Dorfgemeinschaftshaus Sel-
beck

Dorfgemeinschaftshaus, Im
Schirenbusch 2

007 Hof Brand v. Lindau Sommer-
sell,
Hof Brand von Lindau, Barntru-
per Stralle 26

008 Biirgerhaus Sonneborn

Birgerhaus Sonneborn, Héhen-
stiicksweg 5

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis
02.02.2025 ubersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstande 900 und 901 treten zur Er
mittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in
Barntrup, Stadt. Gymnasium Barntrup, GroR3e
Twete 5,, Eingang Holstenkamp, zusammen.

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum
des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-
geben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder
Wahler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender
Nummer

a) fiur die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreis Wahlvorschldge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlagen auflerdem das Kennworts
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers
einen Kreis fir die Kennzeichnung,

b) fir die Wahl nach Landeslisten im blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten finf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und

links von der Parteibezeichnung einen

Kreis fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimm-
zettels (Schwarzdruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich
mach, welchen Bewerber sie gelten
soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welcher Landesliste es gelten
soll.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgte Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind o6ffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trachtigung des Wahlgeschafts moglich ist.

Wabhler, die einen Wahlschein haben, kbnnen an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
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b)  durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der
Gemeindebehorde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spatestens am Wahltage bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur persénlich ausiiben. Eine Aus-
Ubung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulassig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig o-
der wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geauller-
ten Wahlentscheidung beschrénkt. Unzuldssig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verandert oder wenn ein Interessens-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des
Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeifihrt oder das Ergebnis
verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahit
auch, wer im Rahmen zulassiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geaulerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Barntrup, den 20.01.2025

Ortmeier
Blrgermeister
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025



KREISBLATT — AMTSBLATT DES KREISES LIPPE

Stadt Blomberg

91 Wahlbekanntmachung der Stadt Blomberg

1. Am 23. Februar 2025 findet die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde istin 17 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen die vom 13. Januar 2025 bis
zum 02. Februar 2025 Ubersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wahlen hat.

Die drei Briefwahlvorstéande treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 14:30 Uhr in den Briefwahllokalen Rat-
haus, Marktplatz 1, Rathaussaal Zimmer Nr. 11 (Briefwahl
1), Zimmer 2+3 (Briefwahl IlI) und kleiner Sitzungssaal Zim-
mer Nr. 10 (Briefwahl Ill), 32825 Blomberg zusammen. Die
Ergebnisermittlung ist 6ffentlich.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirkes wahlen, in dessen Wahlerverzeichnis er ein-
getragen ist.

Die Wahler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahler be-
kommt beim Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel
ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender Nummer

a) fur die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschlage unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlagen au-
erdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis fiir die Kennzeichnung,

b) fur die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten
funf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von
der Parteibezeichnung einen Kreis fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber sie gelten soll

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie
gelten soll.

Die Stimmabgabe erfolgt geheim.
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Der Stimmzettel muss vom Wabhler in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind 6ffentlich. Jedermann hat
Zutritt, soweit das ohne Beeintrachtigung des Wahige-
schafts mdoglich ist.

5. Wahler, die einen Wahlschein haben, kdnnen an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Gemein-
debehorde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort
spatestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur personlich ausiiben. Eine Austibung des Wahlrechts
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulassig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
auBerten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig ist eine
Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
des Wahlberechtigten ersetzt oder verandert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des
Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeifuhrt oder das Ergebnis verfalscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wahlt auch, wer im Rahmen zulassiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten oder ohne eine gedulerte Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Die vorstehende o6ffentliche Bekanntmachung ist auch auf
der Internetseite der Stadt Blomberg unter
https://www.blomberg-lippe.de/Service-Verwaltung/éffentli-
che-Bekanntmachungen/ einsehbar.

Stadt Blomberg den 06. Januar 2025

Stadt Blomberg
Der Birgermeister


https://www.blomberg-lippe.de/Service-Verwaltung/öffentliche-Bekanntmachungen/
https://www.blomberg-lippe.de/Service-Verwaltung/öffentliche-Bekanntmachungen/
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gez. Dolle
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Stadt Detmold

92

1.

Wahlbekanntmachung

Am 23. Februar 2025
findet die
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Stadt Detmold ist in 51 allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 13.01.2025 bis
02.02.2025 ubersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstande treten zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr im Grabbe-
Gymnasium, Kiister-Meyer-Platz 2, 32756 Detmold
zusammen. Die Ergebnisermittlung ist 6ffentlich.

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum
des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-
geben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder
Wabhler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender
Nummer

a) fir die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck
die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschla-
gen aulRerdem das Kennwort und rechts von
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis flr
die Kennzeichnung.

b) fir die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten finf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und
links von der Parteibezeichnung einen Kreis
fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber
sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 6f-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
eintrachtigung des Wahlgeschafts maoglich ist.

Wabhler, die einen Wahlschein haben, kbnnen an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises (134 Lippe 1)
oder

b)  durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von
der Gemeindebehorde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahischein so rechtzeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spatestens am Wahltage bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur persénlich austben. Eine Aus-
Ubung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzuldssig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig o-
der wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geduller-
ten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher
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Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verandert oder wenn ein Interes-
senskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5
des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis
verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu flinf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt
auch, wer im Rahmen zuléssiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geaulerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Detmold, den 28. Januar 2025

Stadt Detmold
Der Birgermeister

Frank Hilker
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

93 Offentliche Zustellung - Herrn Wesal Hussein

Benachrichtigung liber eine 6ffentliche Zustellung gem.
§ 10 Landeszustellungsgesetz
-LZG NRW- vom 07.03.2006

Herrn Wesal Hussein, geboren am 20.03.1980, zur Zeit
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 03.02.2025 6ffent-
lich zugestellt, da eine persdnliche Zustellung nicht moglich
ist.

Das Schriftstiick (vom 03.02.2025, Aktenzeichen: 2.1.30-99-
UVG-203693) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraflle 24 eingesehen bzw. abgeholt werden.

Diese Zustellung erfolgt gemaf § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung.

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Verdffentlichung
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach
koénnen Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kdnnen (§ 10 Abs. 2 LZG NRW).

Im Auftrag
Kalceskovic
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
94 Offentliche Zustellung an Herrn Ivan
Homeniuk

Benachrichtigung lber eine 6ffentliche Zustellung gem.
§ 10 Landeszustellungsgesetz
-LZG NRW- vom 07.03.2006

Herrn Ivan Homeniuk, geboren am 10.03.1994, zur Zeit
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 05.02.2025 6ffent-
lich zugestellt, da eine persdnliche Zustellung nicht mdglich
ist.

Das Schriftstiick (vom 05.02.2025, Aktenzeichen: 2.1.30-99-
UVG-204801) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstralle 24 eingesehen bzw. abgeholt werden.

Diese Zustellung erfolgt gemaR § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung.

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Verdffentlichung
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach
kénnen Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10 Abs. 2 LZG NRW).

Im Auftrag

Kalceskovic
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

95 Offentliche Zustellung an Herrn Jurii Burtyn

Benachrichtigung tiber eine 6ffentliche Zustellung gem.
§ 10 Landeszustellungsgesetz
-LZG NRW- vom 07.03.2006

Herrn Jurii Burtyn, geboren am 12.03.1971, zur Zeit un-
bekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung nach
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 06.02.2025 o6ffentlich
zugestellt, da eine personliche Zustellung nicht méglich ist.

Das Schriftstiick (vom 06.02.2025, Aktenzeichen: 2.1.30-99-
UVG-204750) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstralle 24 eingesehen bzw. abgeholt werden.

Diese Zustellung erfolgt gemaf § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung.

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Verdffentlichung
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach
kdénnen Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10 Abs. 2 LZG NRW).

Im Auftrag

Kalceskovic
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Gemeinde Dorentrup

96 Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum
21. Deutschen Bundestag

statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde Dorentrup ist in 6 Wahlbezirke ein-
geteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
bis zum 02.02.2025 Ubersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstéande treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde
Dorentrup, Poststrale 11, 32694 Doérentrup, Sitzungssaal
und im Burgerhaus, Am Rathaus 2, 32694 Ddrentrup, zu-
sammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerverzeichnis er
eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel
werden im Wahlraum bereitgehalten.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender Num-
mer.

a) fir die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck
die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschlage unter Angabe der Partei, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei
anderen Kreiswahlvorschlagen aulerdem des
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Be-
werbers einen Kreis fir die Kennzeichnung.

b) fir die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils
die Namen der ersten fiinf Bewerber der zugelas-
senen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher
Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf
nicht gefilmt oder fotografiert werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind o6ffentlich. Jedermann hat
Zutritt, soweit das ohne Beeintrdchtigung des Wahige-
schafts maoglich ist.

5. Wahler, die einen Wahlschein haben, konnen an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Ge-
meindebehorde (Gemeinde Doérentrup, Burgerbiro, Post-
str. 11, 32694 Ddrentrup) einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten,
dass er dort spatestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur personlich ausuben. Eine Ausubung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten
ist unzulassig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen., Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
auRerten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig ist eine
Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Einflussnahme er-
folgt, die die selbst bestimmte Willensbildung

oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
andert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).



128 KREISBLATT — AMTSBLATT DES KREISES LIPPE

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis einer Wahl ver-
falscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt auch, wer im Rahmen
zulassiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine geaulerte Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

Dérentrup, den 06.01.2025
Gemeinde Dorentrup
Der Birgermeister

Veldink
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Stadt Horn-Bad Meinberg

97

Wahlbekanntmachung

Am 23.02.2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen

Bundestag statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist in 16 allgemeine

Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten in der Zeit vom 13.01.2025 bis

02.02.2025 ubersandt worden sind, sind der Wahl-

bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der

Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstdnde treten zur Ermittlung des

Briefwahlergebnisses um 15 Uhr in der Burg-

scheune, BurgstralRe 7, 32805 Horn-Bad Meinberg

zusammen.

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum

des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerver-

zeichnis er eingetragen ist. Die Wahler haben die

Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-

weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-

geben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder

Wahler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen

Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine

Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender

Nummer

a) fir die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschlage unter Angabe der
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahl-
vorschlagen auferdem des Kennworts und
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen
Kreis flur die Kennzeichnung,

b) fir die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten finf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und
links von der Parteibezeichnung einen Kreis
fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt

seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf
dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher
Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise

gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

10. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 6f-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
eintrachtigung des Wahlgeschafts mdglich ist.

11.  Wahler, die einen Wahlschein haben, kénnen an
der Wahlim Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b)  durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der
Gemeindebehorde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wabhlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spatestens am Wahltage bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

12.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur personlich ausiiben. Eine Aus-
Ubung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulassig (§ 14
Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig o-
der wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geauller-
ten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verandert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des
Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis
verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu flinf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt
auch, wer im Rahmen zuldssiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geadulerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Horn-Bad Meinberg, 30.01.2025
Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Biirgermeister

Kriger
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

98 Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlagen
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Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung
von Wahlvorschlédgen fiir die Wahl des Rates der Stadt
Horn-Bad Meinberg in den Wahlbezirken und aus den
Reservelisten und fiir die Wahl des*r Biirgermeisters*in
am 14. September 2025

Gemal § 24 der Kommunalwahlordnung -KWahlO- vom 31.
August 1993 (GV. NRW. 1993 S. 592, 967), in der zurzeit
glltigen Fassung, fordere ich hiermit zur Einreichung von
Wahlvorschlagen fir die Wahl des Rates der Stadt Horn-
Bad Meinberg in den Wahlbezirken und aus den Reservelis-
ten auf.

Auflerdem fordere ich hiermit gemal § 75 b KWahlO zur
Einreichung von Wahlvorschlagen fur die Wahl des*r Bur-
germeisters*in der Stadt Horn-Bad Meinberg auf.

Wahlvorschlage hierfiir sind gemaR § 15 Absatz 1 des Ge-
setzes Uber die Kommunalwahlen im Land Nordrhein-West-
falen (KWahlG) — in der derzeit gliltigen Fassung — bis spa-
testens 07.07.2025; 18:00 Uhr (gesetzliche Ausschluss-
frist) beim Wahlleiter der Stadt Horn-Bad Meinberg, Markt-
platz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg einzureichen.

Ich empfehle, die Wahlvorschldge nach Mdglichkeit friihzei-
tig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mangel,
die die Gultigkeit der Wahlvorschlage berihren, rechtzeitig
behoben werden kdnnen.

Far die Wahlvorschlage sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die vom Wabhlleiter der Stadt Horn-Bad Meinberg, Der
Blrgermeister, Markplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg,
wahrend der Dienststunden kostenfrei abgegeben werden.

Auf die Bekanntmachung der Stadt Horn-Bad Meinberg vom
29.11.2024 lber die Einteilung des Wahlgebietes in Wahl-
bezirke fur die Kommunalwahlen 2025 sowie Bestimmungen
der §§ 15 bis 20 sowie der §§ 46 b und 46 e des Gesetzes
Uber die Kommunalwahlen im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalwahlgesetz) - KWahlG - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, 509,
1999 S. 70), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am

31. Juli 2024 und der Kommunalwahlordnung vom 24. Ok-

tober 2024 (GV. NRW. S. 714), in Kraft getreten am 13. No-

vember 2024- und der §§ 24 bis 31 sowie der §§ 75 a und

75 b KWahlO weise ich hin.

Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktionsbezeichnun-

gen in weiblicher oder mannlicher Form gefiihrt.

Fir Auskiinfte Gber wahlrechtliche Bestimmungen steht das

Wahlamt der Stadt Horn-Bad Meinberg zur Verfligung.

Fur die Wahlvorschlage weise ich auf folgende Einzelheiten

hin:

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschlage kénnen von politischen Parteien
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Grup-
pen von Wahlberechtigten (Wahlergruppen) und
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewer-
ber*innen), von diesen allerdings keine Reserve-
liste, eingereicht werden.

1.2 Als Bewerber*in einer Partei oder einer Wahler-
gruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewahlt worden
ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zu-
stande, so kann die Partei oder Wahlergruppe ihre

1.3

Bewerber*innen in einer Versammlung von Wahl-
berechtigten aufstellen lassen.

Staatsangehorige der anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union (Unionsbiirger), die in
Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie Deutsche wahlbar.

Die Bewerber*innen und die Vertreter*innen fiir die
Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu
wahlen. Entsprechendes gilt fir die Festlegung der
Reihenfolge der Bewerber*innen auf der Reserve-
liste und fir die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber*innen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage
des Zusammentritts der Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist. Jede*r stimmberechtigte
Teilnehmer*in der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt.

Als Vertreterin fiur eine Vertreterversammlung
kann nur gewahlt werden, wer am Tage des Zu-
sammentritts der zur Wahl der Vertreter*innen ein-
berufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt ist.

Die Vertreter*innen fir die Vertreterversammlung
und die Bewerber*innen sind ab dem 01.08.2024,
die Bewerber*innen flr die Wahlbezirke friihestens
nach der 6ffentlichen Bekanntgabe der Einteilung
des Wahlgebietes in Wahlbezirke (29.11.2024) zu
wahlen.

Die in der Satzung der Partei oder Wahlergruppe
hierfir vorgesehene Stelle kann gegen den Be-
schluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. |hr Er-
gebnis ist endgliltig.

Das Nahere uber die Wahl der Vertreter*innen fur
die Vertreterversammlung, Uber die Einberufung
und Beschlussfahigkeit der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung sowie Uber das Verfahren fiir die
Wahl des*r Bewerbers*in regeln die Parteien und
Wahlergruppen durch ihre Satzungen.

Eine Ausfertigung der Niederschrift Gber die Wahl
der Bewerber*innen mit Angaben Uber Ort und Zeit
der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der
erschienenen Mitglieder, Vertreter‘innen oder
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei
haben die Leitung der Versammlung und zwei von
dieser bestimmte Teilnehmende gegenuber dem
Wahlleiter an Eides Statt zu versichern, dass die
Wahl des*r Bewerbers*in fiir das Amt des*r Blirger-
meisters*in und der Bewerber*innen fur die Vertre-
tung in geheimer Abstimmung erfolgt ist.
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versi-
cherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken,
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber*innen und die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber*innen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.
Der Wahlleiter ist fir die Abnahme einer solchen
Versicherung an Eides statt zustandig; er ist Be-
hoérde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
Die Beibringung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherung an Eides statt bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung flr
das Vorliegen eines giltigen Wahlvorschlags (§ 17
KWahlIG).

Ist die Partei oder Wahlergruppe in der im Zeitpunkt
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen in der zu wahlenden Vertre-
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tung, in der Vertretung des Kreises Lippe, im Land-
tag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus
dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie ei-
nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nach-
weist, dass sie einen nach demokratischen
Grundsatzen gewahlten Vorstand, eine schriftliche
Satzung sowie ein Programm hat und dass die Na-
men der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das
Programm auf geeignete Weise veréffentlicht sind;
dies gilt nicht fur Parteien, die die Unterlagen ge-
maR § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz
4 bis zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung ord-
nungsgemal bei der Bundeswahlleiterin einge-
reicht haben (s. § 15 Absatz 2 KWahlIG).

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert
sind, gemaf § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG der Bun-
deswabhlleiterin die Unterlagen eingereicht haben
und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Antrage auf
Bestatigung der ordnungsgemafRen Einreichung
von Satzung und Programm von Parteien und
Wahlergruppen eingereicht werden kdnnen, macht
das Ministerium des Inneren NRW zu gegebener
Zeit offentlich bekannt.

Weist ein*e Bewerber*in bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist gegeniber dem Wahlleiter nach, dass
fur ihn*sie im Melderegister eine Auskunftssperre
nach den melderechtlichen Vorschriften eingetra-
gen ist, ist anstelle von Wohnort und E-Mail-Ad-
resse- oder Postfach eine Erreichbarkeitsanschrift
zu verwenden, die sich ebenfalls aus Angabe einer
Gemeinde mit Postleitzahl und einer E-Mail-Ad-
resse oder eines Postfachs zusammensetzt.
Wahlergruppen, die nach § 2 Absatz 1 Wahlergrup-
pentransparenzgesetz (WahlGTranspG) vom 25.
Marz 2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils gelten-
den Fassung einer Pflicht zur Rechenschaftsle-
gung verpflichtet sind, kénnen gem. § 15 a Abs. 1
KWahlG einen Wahlvorschlag nur einreichen,
wenn sie ihm die Bescheinigungen beifiigt, die ihr
der Prasident des Landtags nach § 4 Absatz 2
Wahlergruppentransparenzgesetz Uber die Vor-
lage ihrer Rechenschaftsberichte fir die letzten
zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat.
Soweit die Frist zur Einreichung des Rechen-
schaftsberichts nach § 4 Absatz 1 des Wahlergrup-
pentransparenzgesetzes zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen
ist, ist fir das letzte abgeschlossene Rechnungs-
jahr die Vorlage einer Erklarung nach § 15 Absatz
2 KWahlG ausreichend, aus der sich ergibt, ob und
in welcher Gesamthdhe sie in den vorangehenden
zwolf Monaten Zuwendungen erhalten hat. Die Er-
klarung nach § 15 a Abs. 2 KWahlG ist von der im
Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erkla-
rung zustandigen Leitung der Wahlergruppe zu un-
terzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage
27 zur KWahlO eingereicht werden.
Wahlergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung
nach § 2 Abs. 1 WahlGTranspG verpflichtet sind,
haben dem Wahlvorschlag eine Erklarung nach §
15 a Abs. 2 KWahlG beizufiigen, aus der sich
ergibt, ob und in welcher Gesamthdhe sie in den
vergangenen zwolf Monaten Zuwendungen erhal-
ten haben. Die Erklarung nach § 15 a Abs. 2
KWahlG ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt
der Abgabe der Erklarung zustandigen Leitung der
Wahlergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem

1.5.

2.2.

2.3.

Muster der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht wer-

den.

Erhélt eine Wahlergruppe nach Einreichung eines

Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine

Zuwendung, die die Bedingungen gemaR § 2 Ab-

satz 2 Satz 4 Wahlergruppentransparenzgesetz er-

fullt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Angabe des

Namens und der Anschrift des*der Zuwenders*in

sowie der Gesamthéhe der Zuwendung unverzig-

lich mit. Die Erklarung ist von der im Wahlgebiet
zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklarung zustandi-
gen Leitung der Wahlergruppe zu unterzeichnen
und soll nach dem Muster der Anlage 28 zur

KWahlO eingereicht werden.

Reicht eine Wahlergruppe mehrere Wahlvor-

schlage im Wahlgebiet ein, so brauchen diese

Nachweise nur einmal eingebracht zu werden.

Fir Einzelbewerberinnen beschrénken sich die

vorgenannten Mitteilungspflichten gem. § 15 a Abs.

7 KWahlG i.V.m. § 26 Abs. 5b und 5¢c KWahlO so-

wie § 75 b Abs. 5 auf die Angaben Gber Zuwendun-

gen, die der*die Einzelbewerber*in zum Zwecke
seiner Bewerbung und Wahlkampffiihrung von Drit-
ten erhalten hat.

Wahlvorschlage fiir einen Wahlbezirk

Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) KWahIG in Verbin-

dung mit § 1 der Satzung Uber die Zahl der fiir den

Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg zu wahlenden

Vertreterinnen und Vertreter vom 29.02.2008, sind

fur die Stadt Horn-Bad Meinberg 32 Vertreter*in-

nen, davon 16 in Wahlbezirken zu wahlen.

Auf die Bekanntmachung der Wahlbezirkseintei-

lung der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 29.11.2024

fiur die Kommunalwahl 2025 wird hingewiesen. Sie

kann jederzeit beim Wahlleiter der Stadt Horn-Bad

Meinberg, Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg

wahrend der Dienststunden eingesehen werden.

Der Wahlvorschlag fiir einen Wahlbezirk soll nach

dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO einge-

reicht werden. Er muss enthalten:

e den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wahlergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschldge von Einzelbe-
werber*innen kdnnen durch ein Kennwort ge-
kennzeichnet werden;

¢ Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staats-
angehorigkeit des Bewerbers; bei Beamt*innen
und Arbeitnehmer*innen nach § 13 Absatz 1
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die
Beschaftigungsbehoérde oder die Gesellschaft,
Stiftung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind,
anzugeben; bei mehreren Vornamen kann eine
Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der
Bewerber auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift,

Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrau-

ensperson und der stellvertretenden Vertrauens-

person enthalten.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wahlergruppe

muss von der fur das Wahlgebiet zustéandigen Lei-

tung unterzeichnet sein (§ 15 Absatz 2 Satz 1

KWahlG). Bei anderen Wahlvorschldgen muss

mindestens ein*e Unterzeichner*in seine*ihre Un-

terschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.
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Wahlvorschlage fir einen Wahlbezirk der unter 1.3.
genannten Parteien und Wahlergruppen mussen
ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des
Wahlbezirks, fir den der*die Kandidat*in aufge-
stellt ist, personlich und handschriftlich unterzeich-
net sein und sollen die Angabe einer E-Mail-Ad-
resse und einer Telefonnummer der Unterzeichner
enthalten.
Dies gilt auch fir Wahlvorschlage von Einzelbewer-
ber*innen, es sei denn, dass sie in der zu wahlen-
den Vertretung einen Sitz auf Grund eines Wahl-
vorschlages haben, in dem sie als Einzelbewer-
ber*in benannt waren, und der Wahlvorschlag von
ihnen selbst unterzeichnet ist. Es sind amtliche
Formblatter zu verwenden.
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemale Unterzeichnung mit dem Nachweis
der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung fur
das Vorliegen eines gliltigen Wahlvorschlages, es
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstan-
den, die der*die Wahlvorschlagsberechtigte nicht
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.
Muss ein Wahlvorschlag flr einen Wahlbezirk von
mindestens 5 Wahlberechtigten unterzeichnet sein,
so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblat-
tern nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen.
Im Ubrigen verweise ich fiir das Wahlvorschlags-
verfahren auf die §§ 15 bis 20 KWahIG und die §§
24 bis 30 KWahlO.
Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufiigen:
i.Die Zustimmungserklarung des*r Bewerbers*in
nach dem Muster der Anlage 12a zur
KWahlO; Die ordnungsgemalfte Abgabe der
Zustimmungserklarung bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung fur die
Abgabe eines gultigen Wahlvorschlags.
ii.Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem Muster
der Anlage 13a zur KWahlO;
iii.Bei Wahlvorschldgen von Parteien oder Wahler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift
Uber die Versammlung der Partei oder Wah-
lergruppe zur Aufstellung der Bewerber*innen
nach dem Muster der Anlage 9 a zur KWahlO
mit den nach § 17 Abs. 8 KwahlG vorgeschrie-
benen Versicherungen an Eides statt (Anlage
10a KWahlO); ihrer Beifligung bedarf es nicht,
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift
und der Versicherung an Eides statt einem
anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beige-
fugt ist.
iv.Sofern sich Beamte*innen oder Arbeitnehmer*in-
nen nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahIG be-
werben, eine Bescheinigung Uber ihr Dienst-
oder Beschaftigungsverhaltnis sowie im Falle
des § 13 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b oder d
KWahlG auch die ausgelbte Tatigkeit, falls
der Wahlleiter dies zur Behebung von Zwei-
feln fir erforderlich halt.
Wahlvorschlage fiir die Reserveliste
Fir die Reserveliste kdnnen nur Bewerber*innen
benannt werden, die flr eine Partei oder fir eine
Wahlergruppe auftreten. Die Reserveliste muss
von der fiir das Wahlgebiet zustandigen Leitung un-
terzeichnet sein.
Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage
11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten:

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

= den Namen und gegebenenfalls Kurzbezeich-
nung der Partei oder Wahlergruppe, die die Re-
serveliste einreicht;

= Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-

datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staats-
angehdrigkeit der Bewerber*innen in erkennba-
rer Reihenfolge; bei Beamt*innen und Arbeit-
nehmer*innen nach § 13 Absatz 1 und 6 des
Gesetzes sind auch der Dienstherr und die Be-
schaftigungsbehérde oder die Gesellschaft,
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschaftigt
sind, anzugeben; bei mehreren Vornamen kann
eine Angabe erfolgen, unter welchem Vorna-
men der*die Bewerber*in auf dem Stimmzettel
anzugeben ist.

Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschrift, Te-

lefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauens-

person und der stellvertretenden Vertrauensperson
enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden,

dass ein*e Bewerber*in unbeschadet der Reihen-

folge im Ubrigen Ersatzbewerber*in fiir eine*n im

Wahlbezirk oder fiir eine*n auf einer Reserveliste

aufgestellte*n Bewerber*in sein soll.

Soll ein*e Bewerber*in auf der Reserveliste Ersatz-

bewerber*in fir eine*n im Wahlbezirk oder fir

eine*n auf der Reserveliste aufgestellte*n andere*n

Bewerber*in sein (§ 16 Absatz 2 KWahIG), so muss

die Reserveliste ferner enthalten:

. den Familien- und Vornamen des*r zu erset-
zenden Bewerbers*in;

o den Wahlbezirk oder die laufende Nummer
der Reserveliste, in dem oder unter der
der*die zu ersetzende Bewerber*in aufgestellt
ist.

Reservelisten der unter 1.3. genannten Parteien
und Wahlergruppen missen auf3erdem von min-
destens 13 Wahlberechtigten persdnlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein.
Muss die Reserveliste von mindestens 13 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblattern nach dem
Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu erbringen;
bei Anforderung der Formblatter ist die Bezeich-
nung der Partei oder Wahlergruppe anzugeben.
Die Zustimmungserklarung der Bewerber*innen ist
nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO ab-
zugeben. Einer Bescheinigung der Wahlbarkeit be-
darf es nicht, soweit Bewerber*innen gleichzeitig
fir einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Be-
scheinigung fir diesen Wahlvorschlag vorliegt oder
beigebracht wird.
Im Ubrigen verweise ich fiir das Wahlvorschlags-
verfahren auf die §§ 15 bis 17 KWahIG und die §§
27 bis 31 KWahlO.
Wahlvorschlage fiir das Amt des*r Blirgermeis-
ters*in
Wahlvorschlage fiir das Amt des*r Blirgermeis-
ters*in kdnnen auch von Parteien und Wahlergrup-
pen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall
ist der*die Bewerber*in entweder in einer gemein-
samen Versammlung oder in getrennten Versamm-
lungen der beteiligten Wahlvorschlagstrager*innen
zu wahlen. Bei gemeinsamen Wahlvorschlagen
sind jeweils alle Wahlvorschlagstrager*innen zu
benennen. Die Wahlvorschlagstrager*innen des
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gemeinsamen Wahlvorschlags dirfen keine*n an-

dere*n als den*die gemeinsame*n Bewerber*in

wahlen und zur Wahl vorschlagen.

Der Wahlvorschlag fiir das Amt des*r Biirgermeis-

ters*in soll nach dem Muster der Anlage 11d der

KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:

. den Namen und gegebenenfalls die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wahlergruppe, die
den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahl-
vorschlage kénnen auch durch ein Kennwort
des Wahlvorschlagstragenden gekennzeich-
net werden;

. Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburts-

datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer so-
wie Staatsangehdrigkeit des*r Bewerbers*in;
bei mehreren Vornamen kann eine Angabe
erfolgen, unter welchem Vornamen der*die
Bewerber*in auf dem Stimmzettel anzugeben
ist.
Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Ad-
resse der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson hervorgehen.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wahlergruppe

muss von der fir das Wahlgebiet zusténdigen Lei-

tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1

KWahIG). Ein gemeinsamer Wahlvorschlag mehre-

rer Parteien oder Wahlergruppen muss von den fiir

das Wahlgebiet zustandigen Leitungen aller betei-
ligten Parteien oder Wahlergruppen unterzeichnet
sein und soll anschlieRend von allen Tragern des

Wahlvorschlags gemeinsam eingereicht werden.

Bei anderen Wahlvorschlagen muss der*die Unter-

zeichner*in des Wahlvorschlags im Wahlgebiet

wahlberechtigt sein.

Wahlvorschlage der unter 1.3. genannten Parteien

und Wahlergruppen missen auf3erdem von min-

destens 160 Wahlberechtigten der Stadt Horn-Bad

Meinberg personlich und handschriftlich unter-

zeichnet sein; dies gilt auch fir Wahlvorschlage

von Einzelbewerber*innen. Dies gilt jedoch nicht,
wenn der bisherige Blrgermeister als Bewerber
vorgeschlagen wird.

Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-

nungsgemale Unterzeichnung mit dem Nachweis

der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum

Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung fur

das Vorliegen eines gultigen Wahlvorschlags, es

sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstan-
den, die der*die Wahlvorschlagstrager*in nicht zu
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

Unterstitzungsunterschriften  fir gemeinsame

Wahlvorschlage sind nur beizubringen, wenn alle

beteiligten Wahlvorschlagstrager*innen unter die in

1.3. genannten Parteien und Wahlergruppen fallen.

Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 160

Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die

Unterschriften auf amtlichen Formblattern nach An-

lage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist fol-

gendes zu beachten:
v.Die Formblatter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforde-
rung sind die Bezeichnung der Partei oder Wah-
lergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen
will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie
Familienname, Vornamen und Wohnort des*r

vorzuschlagenden Bewerbers*in und die Kon-
taktdaten anzugeben, die in die Datenschutz-
hinweise auf der Riickseite der Anlage 14c¢ un-
ter Nummer 3 aufzunehmen sind anzugeben.
Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der
Formblatter zu vermerken.

Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag
unterstiitzen, missen die Erklarung auf dem
Formblatt persdnlich und handschriftlich unter-
schreiben; die Angaben zum Familiennamen,
Vornamen, Tag der Geburt, zur Anschrift
(Hauptwohnung) sowie E-Mail-Adresse und Te-
lefonnummer, sofern vorhanden, des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung
sollen von dem®r Unterzeichner*in personlich
und handschriftlich ausgefiillt werden.

Fir jede*n Unterzeichner*in ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung der
Stadt Horn-Bad Meinberg nach dem Muster der
Anlage 15 zur KWahlO beizufligen, dass er im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

Ein*e Wahlberechtigte*r darf nur einen Wahl-
vorschlag derselben Art (also nur einen Wahl-
vorschlag fur die direkte Wahl im Wahlbezirk
und nur eine Reserveliste sowie nur einen
Wahlvorschlag fir die Wahl des*r Blrgermeis-
ters*in) unterzeichnen. Hat jemand mehrere
Wahlvorschlage unterzeichnet, so ist seine*ihre
Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschla-
gen ungliltig. Die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags durch den*die Bewerber*in ist zulassig,
wenn dieser in der Gemeinde wahlberechtigt
ist.

Wahlvorschlage von Parteien und Wahlergrup-
pen dirfen erst nach Aufstellung des*r Bewer-
bers*in durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher ge-
leistete Unterschriften sind ungliltig.

4.5, Dem Wabhlvorschlag sind ferner beizufligen:

Die Zustimmungserklarung des*r Bewerbers*in
nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO.
Dabei hat der*die Bewerber*in zu versichern,
dass er fur keine andere Wahl zum*r Biirger-
meister*in oder Landrat*ratin kandidiert. Die
ordnungsgemafie Abgabe der Zustimmungser-
klarung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist
Voraussetzung fir die Abgabe eines glltigen
Wahlvorschlags.

Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem
Muster der Anlage 13b zur KWahlO.

Bei Wahlvorschlagen von Parteien und Wahler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift
Uber die Versammlung der Partei oder Wahler-
gruppe zur Aufstellung des Bewerbers (Anlage
9¢c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8
KWahIG vorgeschriebenen Versicherungen an
Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO).

Diese Bekanntmachung wird neben der Veréffentlichung im
Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Stadte
und Gemeinden- auch auf der Internetseite der Stadt Horn-
Bad Meinberg (www.horn-badmeinberg.de) unter der Rubrik
Bekanntmachungen bereitgestellt.

Horn-Bad Meinberg, den 03.02.2025
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Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Birgermeister als Wahlleiter

Kruger
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

99 Einladung zur 29. Ratssitzung am 13.02.2025

29. Sitzung des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg in der
Wahlperiode 2020/2025 am 13.02.2025

Die 29. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2020/2025
findet am

Donnerstag, den 13.02.2025 um 18:00 Uhr

im Rathaussaal im Stadtteil Horn, Marktplatz 4 statt.

Tagesordnung
I Offentlicher Teil

1 Bekanntgabe des wesentlichen Inhaltes der in
der nichtoffentlichen Sitzung des Rates am
12.12.2024 gefassten Beschliisse

2 Einwohnerfragestunde
3 Anregungen und Beschwerden

31 Eingabe des Herrn Mellies beziiglich der Aus-
weitung der Parkzeitregelung fiir freies Parken
mit Parkscheibe auf Samstage in Bad Meinberg

4 Umbenennung des Senioren- und Behinderten-
beirates in Beeintrachtigten- und Seniorenbei-
rat

5 Ersatzbestimmung von Mitgliedern bzw. stell-
vertretenden Mitgliedern in verschiedenen Aus-
schiissen

6 Wahrnehmung von Mitgliedsrechten in Dritt-
organisationen: Stiftungsrat der Ernst-Harte-
Stiftung

7 Interkommunale Zusammenarbeit der Kommu-
nalen Verkehrsiiberwachungsdienste (KVD) der
Stadte Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg
und Lage und den Gemeinden Augustdorf und

Schlangen

8 Jahresabschluss der Stadt Horn-Bad Meinberg
auf den 31.12.2023

9 Haushaltssatzung 2025

10 Ordnungsbehdordliche Verordnung iiber Sonn-

tagsoffnungen im Stadtgebiet
11 Heimat-Preis 2025
12 Mitteilungen / Anfragen

Il. Nichtoffentlicher Teil

13 Anfragen / Mitteilungen

Horn-Bad Meinberg, den 05.02.2025

Kruger
Birgermeister

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Gemeinde Kalletal

100 Bewilligungverfahren fiir die Zutageférderung
von Grundwasser aus dem Brunnen
Varenholz in Kalletal

Die Gemeinde Kalletal, Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal hat
gemaf §§ 8 bis 13 und 14 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom
31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) in der z. Zt. glltigen Fassung
in Verbindung mit den §§ 15, 16 und 106 des Wassergeset-
zes fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz -LWG-) in der Fassung vom 08.07.2016 (GV NRW
Seite 618) in der z. Zt. glltigen Fassung die Bewilligung fiir
das folgende Vorhaben beantragt:

Forderung von Grundwasser aus dem Brunnen Varen-
holz in Kalletal in der

Gemarkung Varenholz,
Flur 6,
Flurstiick 104,

in einer Menge bis zu

18 m?/h,
150 m3/d und
55.000 m?/a,

um es als Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der Be-
vélkerung einzusetzen.

Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag vom 16.04.2024
sowie den dazugehdrigen Unterlagen und Planen ersicht-
lich.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemaR § 9
des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.03.2021
(BGBI. | S. 540) in der z. Z. giltigen Fassungi. V. m. § 7
UVPG und Ziff. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG einer stand-
ortbezogenen Vorpriifung unterzogen wurde.

Nach Einschatzung der zustdndigen Behoérde aufgrund
Uberschlagiger Prifung unter Berilcksichtigung der in der
Anlage 3 zum UVPG aufgefiihrten Kriterien sind erhebliche
nachteilige Umwelt-auswirkungen, die die besondere Emp-
findlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und
nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berlcksichtigen waren, durch
das Vorhaben nicht zu erwarten. Bei dem Vorhaben handelt
es sich um eine seit Jahrzehnten betriebene Grundwasser-
forderung. Es werden keine neuen Anlagen errichtet. Die
maximal zulassige Fordermenge soll von 60.000 m%*a auf
55.000 m3/a reduziert werden. Ein kleiner Teil — ca. 0,037
km? - des Einwirkungsbereichs des Brunnens befindet sich
im Naturpark ,Teutoburger Wald / Eggegebirge“. Relevante
Auswirkungen der Grundwasserférderung sind aufgrund der
rund 3,5 m machtigen gering durchlassigen quartarzeitli-
chen Deckschichten nicht zu erwarten und in der Vergan-
genheit auch nicht festgestellt worden. Auf die Erstellung
eines Umweltberichts wird daher verzichtet.

Diese Entscheidung wird gemafl § 5 Abs. 2 UVPG hiermit
offentlich bekannt gemacht.

Die Antragsunterlagen kdnnen bei der

(Gemeinde, Anschrift, Zimmer Nr.)
Gemeinde Kalletal, Rintelner StraBe 3, 32689 Kalletal
Zimmer Nr.: Information am Haupteingang

wahrend der allgemeinen Dienststunden innerhalb der Aus-
legungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die ein-
monatige Auslegungsfrist beginnt am 17.02.2025 und endet
mit Ablauf des 17.03.2025.

Die Antragsunterlagen kénnen weiterhin im Internet unter
https://www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntma-
chungen.htm? eingesehen werden.

Daruber hinaus kénnen der Antrag mit den dazugehdrigen
Unterlagen und dieser Bekanntmachungstext erganzend
und auferhalb einer Rechtspflicht auf der Internetseite des
Kreises Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-
bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-
energie.php eingesehen werden.

Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe
nach der Verwaltungs-gerichtsordnung gegen die Entschei-
dung einzulegen (vgl. §§ 11, 14 WHG, § 106 LWGi.V.m. §
73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes flr das
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999
(GV NRW Seite 602) in der z. Zt. gliltigen Fassung) sind zur
Vermeidung des Aus-schlusses spatestens innerhalb von
zwei Wochen nach dem Ende der vorbezeichneten Ausle-
gungs-frist schriftlich oder zur Niederschrift bei der

Gemeinde Name, Anschrift, Zimmer Nr.
Gemeinde Kalletal, Rintelner StraBe 3, 32689 Kalletal
Zimmer Nr.: Information am Haupteingang

oder beim Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Det-
mold, zu den Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bur-
gerservice:

Montag bis Mittwoch: von 07:30 Uhr bis 16.30 Uhr

Donnerstag von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag: von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr
zu erheben.

Nach Ablauf der Frist sind alle Einwendungen und Stellung-
nahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Aus den Einwendungen und Stellungnahmen muss die la-
dungsfahige Anschrift ersichtlich sein. AulRerdem sollten die
Einwendungen begriindet werden.

Die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen
werden in einem noch festzusetzenden Termin erdrtert. Zu
diesem Termin ergeht an diejenigen, die Einwendungen er-
hoben oder eine Stellungnahme abgegeben haben, eine be-
sondere Benachrichtigung. Bei Ausbleiben eines/-r Beteilig-
ten kann in dem Erdrterungstermin auch ohne ihn/sie ver-
handelt werden. Verspatete Einwendungen und Stellung-
nahmen bleiben bei der Erérterung und Entscheidung unbe-
rucksichtigt.


https://www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntmachungen.htm?
https://www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntmachungen.htm?
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php
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Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind,
kénnen diese Benachrichtigungen durch Offentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung der Entschei-
dung Uber die Einwendungen kann in solchen Fallen eben-
falls durch 6ffentliche Bekanntmachung erfolgen.

Nach § 27c VwWVfG NRW kann der Erdrterungstermin durch
eine Online-Konsultation ersetzt werden. In diesem Fall wer-
den die zur Teilnahme an dem Erdrterungstermin Berechtig-
ten von der Durchfiihrung der ersatzweisen Online-Konsul-
tation benachrichtigt und ihnen wird innerhalb einer vorher
bekannt zu machenden Frist Gelegenheit gegeben, sich
schriftlich oder elektronisch zu dufern. Dartber hinaus wird
die Online-Konsultation ortstblich bekannt gemacht.

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind,
koénnen die Benachrichtigungen durch 6&ffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

Die Online-Konsultation kann mit Einwilligung der zur Teil-
nahme Berechtigten durch eine Telefon- oder Videokonfe-
renz ersetzt werden.

Werden keine Einwendungen erhoben und keine Stellung-
nahmen abgegeben, eriibrigt sich die Durchfihrung eines
Erdrterungstermins, einer Online-Konsultation oder einer
Telefon- oder Videokonferenz.

Detmold, 29.01.2025

KREIS LIPPE

Der Landrat

FG 680 — Immissionsschutz, Umweltrecht, Controlling
Im Auftrag

gez.
Vahle

Az.: 701-66 38 20-9/17

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemalk § 106
LWG i. V. m. § 73 Abs. 5 VwVfG NRW ortsiblich bekannt
gemacht.

(Gemeinde Name,

Organisationseinheit

Unterschrift)

Gemeinde Kalletal, Fachbereich Planen und Bauen

Im Auftrag:

Ernst-Joachim Gerke
Aushang:

Abnahme:

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Stadt Lage

101 Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschliagen

fiir die Wahl der Vertretung der Stadt Lage in den Wahl-
bezirken und aus den Reservelisten und fiir die Wahl
des Biirgermeisters am 14. September 2025

Gemal § 24 der Kommunalwahlordnung -KWahlO- vom 31.
August 1993 (GV. NRW. 1993 S. 592, 967) in der zurzeit
geltenden Fassung fordere ich hiermit zur Einreichung von
Wahlvorschlédgen fiir die Wahl

- in den Wahlbezirken und
- aus den Reservelisten
auf.

AuRerdem fordere ich hiermit gemal § 75 b KWahlO zur
Einreichung von Wahlvorschlagen fiir die Wahl

- des Biirgermeisters
auf.

Fir die Wahlvorschlage sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die vom Wahlleiter der Stadt Lage, Fachgruppe Zent-
rale Dienste, Am Drawen Hof 1 (Zimmer 3.006), 32791
Lage, wahrend der Dienststunden kostenlos abgegeben
werden.

Auf die Bekanntmachung der Stadt Lage vom 08.10.2024
Uber die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke fir die
Kommunalwahlen 2025 sowie auf die Bestimmungen der §§
15 bis 20 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 3 Kommu-
nalwahlgesetzes - KWahlG - in der zurzeit geltenden Fas-
sung und auf die §§ 24 bis 31 sowie der §§ 75aund 75 b
KWahlO weise ich hin.

Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktionsbezeichnun-
gen in weiblicher und méannlicher Form gefiihrt.

Insbesondere bitte ich zu beachten:
1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschlage kénnen von politischen Parteien
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes
(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten
Gruppen von Wahlberechtigten (Wahlergruppen)
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewer-
bern), von diesen allerdings keine Reserveliste,
eingereicht werden.

1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wahlergruppe
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden,
wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung
im Wahlgebiet hierzu gewahlt worden ist. Kommt
eine derartige Versammlung nicht zustande, so
kann die Partei oder Wahlergruppe ihre Bewerber
in einer Versammlung von Wahlberechtigten
aufstellen lassen.

Staatsangehdrige der anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union (Unionsburger), die in
Deutschland wohnen, sind unter den gleichen
Voraussetzungen wie Deutsche wahlbar.

1.3

Die Bewerber und die Vertreter fir die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer Wahl zu wahlen.
Entsprechendes gilt fir die Festlegung der
Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste und
fur die Bestimmung der Ersatzbewerber.
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des
Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet
wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern und Ersatzbewerbern ist
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Als Vertreter fiir eine Vertreterversammlung kann
nur gewahlt werden, wer am Tage des Zusammen-
tritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

Die Vertreter fur die Vertreterversammlung und die
Bewerber sind ab dem 1. September 2024, die Be-
werber fur die Wahlbezirke frihestens nach der
offentlichen Bekanntgabe der Einteilung des
Wahigebietes in Wahlbezirke (25.10.2024) zu
wahlen.

Die in der Satzung der Partei oder Wahlergruppe
hierfiir vorgesehene Stelle kann gegen den
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. lhr
Ergebnis ist endgliltig.

Das Nahere uber die Wahl der Vertreter fur die
Vertreterversammlung, Uber die Einberufung und
Beschlussfahigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie Uber das Verfahren fir die
Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und
Wahlergruppen durch ihre Satzungen.

Eine Ausfertigung der Niederschrift Gber die Wahl
der Bewerber mit Angaben Uber Ort und Zeit der
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der
erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlbe-
rechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben
der Leiter der Versammlung und zwei von dieser
bestimmten Teilnehmer gegenliber dem Wahlleiter
an Eides Statt zu versichern, dass die Wahl des
Bewerbers fir das Amt des Burgermeistes und der
Bewerber fir die Vertretung in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat
sich die Versicherung an Eides Statt auch darauf
zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge
der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbe-
werber in geheimer Abstimmung erfolgt sind.

Die Beibringung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherung an Eides statt bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung fiir das Vorliegen eines giiltigen Wahlvor-
schlages.

Ist die Partei oder Wahlergruppe in der im Zeitpunkt
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen in der zu wahlenden Vertre-
tung, in der Vertretung des Kreises Lippe, im
Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages
aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie
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einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie
nachweist, dass sie einen nach demokratischen
Grundsatzen gewahlten Vorstand, eine schriftliche
Satzung und ein Programm hat und dass die
Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und
das Programm auf geeignete Weise verdffentlicht
sind; dies gilt nicht fur Parteien, die die Unterlagen
gemal § 6 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Abs. 4
des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (BGBI. | S. 149),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.
August 2021 (BGBI. | S. 3436) geandert worden ist,
bis zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung
ordnungsgemal® bei der Bundeswabhlleiterin
eingereicht haben.

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert
sind, gemall § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem
Bundeswabhlleiter die Unterlagen eingereicht haben
und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Antrage auf
Bestatigung der ordnungsgemafen Einreichung
von Satzung und Programm von Parteien und
Wahlergruppen eingereicht werden konnen, hat
das Ministerium fir Inneres und Kommunales nach
dem Zeitpunkt der Wahlausschreibung 6ffentlich
bekannt gemacht.

Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist gegeniiber dem Wabhlleiter nach, dass
fur ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach
den melderechtlichen Vorschriften eingetragen ist,
ist anstelle von Wohnort und E-Mail-Adresse- oder
Postfach eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwen-
den, die sich ebenfalls aus Angabe einer Gemeinde
mit Postleitzahl und einer E-Mail-Adresse oder
eines Postfachs zusammensetzt.

Wahlergruppen, die nach § 2 Absatz 1 Wahlergrup-
pentransparenzgesetz (WahlG-TranspG) vom 25.
Marz 2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils
geltenden Fassung einer Pflicht zur Rechen-
schaftslegung verpflichtet sind, kbnnen gem. § 15
a Abs. 1 KWahlG einen Wahlvorschlag nur
einreichen, wenn sie ihm die Bescheinigungen
beifligt, die ihr der Prasident des Landtags nach §
4 Absatz 2 Wahlergruppentransparenzgesetz tber
die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte fir die
letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre
erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des
Rechenschaftsberichts nach § 4 Absatz 1 des
Wahlergruppentransparenzgesetzes zum
Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags
noch nicht abgelaufen ist, ist fur das letzte
abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer
Erklarung nach § 15 Absatz 2 KWahlG ausrei-
chend, aus der sich ergibt, ob und in welcher
Gesamthdhe sie in den vorangehenden zwodlf
Monaten Zuwendungen erhalten hat. Die Erklarung
nach § 15 a Abs. 2 KWahlG ist von der im Wahlge-
biet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklarung
zustandigen Leitung der Wahlergruppe zu
unterzeichnen und soll nach dem Muster der
Anlage 27 zur KWahlO eingereicht werden.

Wahlergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung
nach § 2 Abs. 1 WahlGTranspG verpflichtet sind,
haben dem Wahlvorschlag eine Erklarung nach §
15 a Abs. 2 KWahIG beizufligen, aus der sich
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ergibt, ob und in welcher Gesamthdéhe sie in den
vergangenen zwoIlf Monaten Zuwendungen
erhalten haben. Die Erklarung nach § 15 a Abs. 2
KWahlG ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt
der Abgabe der Erklarung zusténdigen Leitung der
Wahlergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem
Muster der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht
werden.

Erhélt eine Wahlergruppe nach Einreichung eines
Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine
Zuwendung, die die Bedingungen gemal § 2
Absatz 2 Satz 4 Wahlergruppentransparenzgesetz
erfillt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Angabe
des Namens und der Anschrift des Zuwenders
sowie der Gesamthohe der Zuwendung unverziig-
lich mit. Die Erklarung ist von der im Wahlgebiet
zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklarung zustandi-
gen Leitung der Wahlergruppe zu unterzeichnen
und soll nach dem Muster der Anlage 28 zur
KWahlO eingereicht werden.

Reicht eine Wahlergruppe mehrere Wahlvor-
schlage im Wahlgebiet ein, so brauchen diese
Nachweise nur einmal eingebracht zu werden.

Fir Einzelbewerber beschranken sich die
vorgenannten Mitteilungspflichten gem. § 15 a Abs.
7 KWahiG i.V.m. § 26 Abs. 5b und 5¢ KWahlO
sowie § 75 b Abs. 5 auf die Angaben Uber
Zuwendungen, die der Einzelbewerber zum
Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampffiihrung
von Dritten erhalten hat.

Wahlvorschldge fiir das Amt des Biirgermeis-
ters

Wahlvorschlage fir das Amt des Blirgermeisters
kénnen auch von Parteien und Wahlergruppen
gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist
der Bewerber entweder in einer gemeinsamen
Versammlung oder in getrennten Versammlungen
der beteiligten Wahlvorschlagstrager zu wahlen.
Bei gemeinsamen Wahlvorschlagen sind jeweils
alle Wahlvorschlagstrager zu benennen. Die Wahl-
vorschlagstrager des gemeinsamen Wahlvor-
schlags dirfen keinen anderen als den gemeinsa-
men Bewerber wahlen und zur Wahl vorschlagen.

Der Wahlvorschlag fir das Amt des Birgermeisters
soll nach dem Muster der Anlage 11d der KWahlO
eingereicht werden. Er muss enthalten:

den Namen und gegebenenfalls die Kurzbezeich-
nung der Partei oder Wahlergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschlage
kénnen auch durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagstragers gekennzeichnet werden;

Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehorig-
keit des Bewerbers; bei mehreren Vornamen kann
eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen
der Bewerber auf dem Stimmzettel anzugeben ist.
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Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der
Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson hervorgehen.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wahlergruppe
muss von der fur das Wahlgebiet zustandigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1
KWahiG). Ein gemeinsamer Wahlvorschlag
mehrerer Parteien oder Wahlergruppen muss von
den fuir das Wahlgebiet zustéandigen Leitungen aller
beteiligten Parteien oder  Wahlergruppen
unterzeichnet sein und soll anschlieRend von allen
Tragern des  Wahlvorschlags  gemeinsam
eingereicht werden. Bei anderen Wahlvorschlagen
muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags im
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

Wahlvorschlage der unter Nr. 1.3 genannten
Parteien und Wahlergruppen missen auflerdem
von mindestens 200 Wahlberechtigten der
Gemeinde  personlich  und  handschriftlich
unterzeichnet sein; dies gilt auch fir Wahlvor-
schlage von Einzelbewerbern. Dies gilt jedoch
nicht, wenn der bisherige Birgermeister als
Bewerber vorgeschlagen wird. Die Wahlberechti-
gung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemaRe
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung fiir das
Vorliegen eines glltigen Wahlvorschlags, es sei
denn, der Nachweis kann infolge von Umstanden,
die der Wahlvorschlagstrager nicht zu vertreten
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

Unterstitzungsunterschriften  fir gemeinsame
Wahlvorschlage sind nur beizubringen, wenn alle
beteiligten Wahlvorschlagstrager unter die in Nr.
1.3 genannten Parteien und Wahlergruppen fallen.

Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 200
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblattern nach
Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen.

Dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Formblatter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anfor-
derung sind die Bezeichnung der Partei oder
Wahlergruppe, die den Wahlvorschlag einrei-
chen will, bei Einzelbewerbern das Kennwort,
sowie Familienname, Vornamen und Wohnort
des vorzuschlagenden Bewerbers und die
Kontaktdaten anzugeben, die in die Daten-
schutzhinweise auf der Rickseite der Anlage
14c unter Nummer 3 aufzunehmen sind anzu-
geben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im
Kopf der Formblatter zu vermerken.

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvor-
schlag unterstitzen, missen die Erklarung
auf dem Formblatt persdnlich und handschrift-
lich unterschreiben; die Angaben zum Fami-
liennamen, Vornamen, Tag der Geburt,
zur Anschrift (Hauptwohnung) sowie
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sofern
vorhanden, des Unterzeichners sowie der
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Tag der Unterzeichnung sollen vom
Unterzeichner persdnlich und handschriftlich
ausgefillt werden.

- Fur jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
oder gesondert eine Bescheinigung der Stadt
Lage nach dem Muster der Anlage 15 zur
KWahlO beizufiigen, dass er im Wahlgebiet
wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor-
schlag derselben Art (also nur einen Wahlvor-
schlag fir die direkte Wahl im Wahlbezirk und
nur eine Reserveliste sowie nur einen Wahl-
vorschlag fur die Wahl des Birgermeisters)
unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahlvor-
schlage unterzeichnet, so ist seine
Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschla-
gen ungultig. Die Unterzeichnung des
Wahlvorschlags durch den Bewerber ist
zulassig, wenn dieser in der Gemeinde
wahlberechtigt ist.

- Wahlvorschlage von Parteien und Wahler-
gruppen dirfen erst nach Aufstellung des
Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung unterzeichnet werden.
Vorher geleistete Unterschriften sind ungliltig.

Dem Wabhlvorschlag sind ferner beizuftigen:

- Die Zustimmungserkldrung des Bewerbers
nach dem Muster der Anlage 12c zur
KWahlO. Dabei hat der Bewerber zu
versichern, dass er fur keine andere Wahl
zum Birgermeister oder Landrat kandidiert.
Die ordnungsgemale Abgabe der
Zustimmungserklarung bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung fir die
Abgabe eines gultigen Wahlvorschlags.

- Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem
Muster der Anlage 13b zur KWahlO.

- Bei Wahlvorschlagen von Parteien und
Wahlergruppen eine Ausfertigung der Nieder
schrift Gber die Versammlung der Partei oder
Wahlergruppe zur Aufstellung des Bewerbers
(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17
Abs. 8 KWahIG vorgeschriebenen Versiche-
rungen an Eides statt (Anlage 10c zur
KWahlO).

Wahlvorschlage fiir einen Wahlbezirk

Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) KWahIG in
Verbindung mit der Satzung Uber die Zahl der in
den Rat der Stadt Lage zu wahlenden Vertreterin-
nen und Vertreter vom 24. April 2008 sind

fur die Stadt Lage 40 Vertreter, davon 20 in Wahl-
bezirken zu wahlen.

Auf die Bekanntmachung der Stadt Lage vom 8.
Oktober 2024 Gber die Einteilung des Wahlgebietes
in Wahlbezirke fur die Kommunalwahl 2025 wird
hingewiesen. Sie kann jederzeit beim Wahlleiter
der Stadt Lage, Fachgruppe Zentrale Dienste, Am
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Drawen Hof 1, Zimmer 3.006, 32791 Lage,
wahrend der Dienststunden eingesehen werden.

Der Wahlvorschlag fiir einen Wahlbezirk soll nach
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO einge-
reicht werden. Er muss enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wahlergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschlage von
Einzelbewerbern kénnen durch ein Kennwort
gekennzeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer
sowie Staatsangehdrigkeit des Bewerbers;
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13
Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der
Dienstherr und die Beschaftigungsbehorde
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt,
bei der sie angestellt sind, anzugeben; bei
mehreren Vornamen kann eine Angabe
erfolgen, unter welchem Vornamen der Be-
werber auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wahlergruppe
muss von der fur das Wahlgebiet zustandigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1
KWahiIG). Bei anderen Wahlvorschlagen muss
mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift
auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

Wahlvorschlage fiir einen Wahlbezirk der unter 1.3
genannten Parteien und Wahlergruppen missen
ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des
Wahlbezirks, fir den der Kandidat aufgestellt ist,
personlich und handschriftlich unterzeichnet sein
und sollen die Angabe einer E-Mail-Adresse und
einer Telefonnummer der Unterzeichner enthalten.
Dies gilt auch fiir Wahlvorschlage von Einzelbewer-
bern, es sei denn, dass sie in der zu wahlenden
Vertretung einen Sitz auf Grund eines Wahlvor-
schlages haben, in dem sie als Einzelbewerber
benannt waren, und der Wahlvorschlag von ihnen
selbst unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist
nachzuweisen. Die ordnungsgemafle Unterzeich-
nung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung fiir das Vorliegen eines gultigen
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umstanden, die der Wahlvorschlagsbe-
rechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig
erbracht werden.

Muss ein Wahlvorschlag fir einen Wahlbezirk nach
§ 15 Abs. 2 Satz 3 KWahlG von mindestens 5
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblattern nach An-
lage 14a zur KWahlO zu erbringen.

3.6

4.1

4.2

Nr. 2.4 gilt mit der MaRgabe entsprechend, dass
der Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt
ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch
den Bewerber ist zulassig.

Dem Wabhlvorschlag sind ferner beizuftigen:

- Die Zustimmungserklarung des Bewerbers
nach dem Muster der Anlage 12a zur
KWahlO. Die ordnungsgemafie Abgabe der
Zustimmungserklarung bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung fur die
Abgabe eines gultigen Wahlvorschlags.

- Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem
Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11a zur
KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlagen von Parteien oder
Wahlergruppen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift Gber die Versammlung der Partei oder
Wahlergruppe zur Aufstellung der Bewerber
nach dem Muster der Anlage 9a zur KWahlO
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahIG
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides
statt (Anlage 10a KWahlO); ihrer Beifligung
bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der
Niederschrift und der Versicherung an Eides
Statt einem anderen Wahlvorschlag im
Wahlgebiet beigefiigt ist (s. auch 1.2 dieser
Bekanntmachung).

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach
§ 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben,
eine Bescheinigung uber ihr Dienst- oder
Beschaftigungsverhaltnis sowie im Falle des
§ 13 Abs. 1 Satz 1 lit. b oder d KWahIG auch
die ausgeubte Tatigkeit, falls der Wahlleiter
dies zur Behebung von Zweifeln fur erforder-
lich halt.

Wahlvorschlége fiir die Reserveliste

Fur die Reserveliste konnen nur Bewerber benannt
werden, die fir eine Partei oder Wahlergruppe
auftreten. Die Reserveliste muss von der fiir das
Wahlgebiet zustandigen Leitung unterzeichnet
sein.

Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage
11b zur KWahlO eingereicht werden.

Sie muss enthalten:

- den Namen der Partei oder Wahlergruppe,
die die Reserveliste einreicht;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer
sowie Staatsangehoérigkeit der Bewerber in
erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und
Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 des
Gesetzes sind auch der Dienstherr und die
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Beschaftigungsbehdrde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie
beschaftigt sind, anzugeben; bei mehreren
Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter
welchem Vornamen der Bewerber auf dem
Stimmzettel anzugeben ist.

Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschrift, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson
enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden,
dass ein Bewerber unbeschadet der Reihenfolge
im Ubrigen Ersatzbewerber fiir einen im Wahlbezirk
oder fir einen auf einer Reserveliste aufgestellten
Bewerber sein soll.

4.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbe-
werber fir einen im Wahlbezirk oder flir einen auf
der Reserveliste aufgestellten anderen
Bewerber/aufgestellte sein (§ 16 Abs. 2 KWahIG),
so muss die Reserveliste ferner enthalten:

- den Familien- und Vornamen des zu
ersetzenden Bewerbers;

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer
der Reserveliste, in dem oder unter der der zu
ersetzende Bewerber aufgestellt ist.

44 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien
und Wahlergruppen missen aullerdem von
mindestens 28 Wahlberechtigten personlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.

4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 28 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblattern nach
dem Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu
erbringen; bei Anforderung der Formblatter ist die
Bezeichnung der Partei oder Wahlergruppe
anzugeben. Fir die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4
entsprechend. Die Zustimmungserklarung der
Bewerber ist nach dem Muster der Anlage 12b zur
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der
Wahlbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber
gleichzeitig fur einen Wahlbezirk aufgestellt sind
und die Bescheinigung fiir diesen Wahlvorschlag
vorliegt oder beigebracht wird.

Die Wahlvorschlage sind bis spatestens zu demin § 15 Abs.
1 Satz 1 KWahIG in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur
Durchfiihrung der Kommunalwahlen 2020 vom 29.05.2020
(GV. NRW. 2020, Ausgabe Nr. 19, S. 379, 380) genannten
Zeitpunkt (69. Tag vor der Wahl, 07.07.2025, 18.00 Uhr -
Ausschlussfrist), beim Wabhlleiter der Stadt Lage, Fach-
gruppe Zentrale Dienste, Am Drawen Hof 1, Zimmer 3.006,
32791 Lage, einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschlage friihzeitig
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mangel, die
die Giiltigkeit der Wahlvorschlage berthren, vorher noch be-
hoben werden kénnen.

Die vorstehende o6ffentliche Bekanntmachung ist auch auf
der Internetseite der Stadt Lage unter
https://www.lage.de/Rathaus-Politik/Politik-Wahlen/Wahlen

einsehbar.

Stadt Lage, 03.02.2025
Stadt Lage
Der Wahlleiter

Gez. T. Paulussen
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

102 Einladung zur Sitzung des Rates der Stadt Lage
Sitzungsnummer:  RAT/001/2025

Sitzungstag: 13.02.2025

Sitzungsort: Aula des Schulzentrums Werreanger
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr

A OFFENTLICHE SITZUNG

1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 Geschéafts-
ordnung

2 Niederschrift vom 17.12.2024
3 Geschaftliche Mitteilungen

4 Einfihrung und Verpflichtung eines neuen Ratsmit-
gliedes

5 Personelle Anderungen in externen Gremien und Aus-
schissen des Rates der Stadt Lage

6 Nachwahl des zweiten Stellvertreters / der zweiten
Stellvertreterin des Burgermeisters gem. § 67 Abs. 2
Satz 7 GO NRW

7 Allgemeine Vertretung des Biirgermeisters gem. § 68
Abs. 1 GO NRW

8 Anderung der Satzung (ber die Wahrnehmung der Be-
lange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Lage

9 Anzeige- und Vorlagepflicht des Blrgermeisters und
der Beigeordneten gegeniiber dem Rat gemaf des
Korruptionsbekdmpfungsgesetzes

10 Interkommunale Zusammenarbeit zur Uberwachung
des flieRenden Verkehrs

11 Interkommunale Entwicklungsgesellschaft
12 Umbenennung des Familienwanderwegs Horste "ev
13 Anfragen

14 Beantwortung von Anfragen

B NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 Geschéafts-
ordnung

2 Niederschrift vom 17.12.2024
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3 Geschéftliche Mitteilungen

4 Personalangelegenheiten

5 Arzteversorgung in Lage; hier: Mietvorvertrag Arztehaus
6 Anfragen

7 Beantwortung von Anfragen

gez. Matthias Kalkreuter

Blrgermeister
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Alte Hansestadt Lemgo

103

Wahlbekanntmachung

Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deut-
schen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Alte Hansestadt Lemgo gehdrt zum Wahlkreis
134 Lippe | und ist in folgende 22 allgemeine Wahl-
bezirke aufgeteilt:

Wahlbezirk Bezeichnung

011 Lemgo — Ost

021 Lemgo — Nord/Ost
031 Lemgo — Spiegelberg
041 Lemgo — Mitte Il

051 Lemgo — Sud Il

061 Lemgo — Sud |

071 Lemgo — Laubke

081 Lemgo — Mitte |

091 Lemgo — West

101 Lemgo — Nord/West
111 Lemgo — Nord

121 Luerdissen/Luherheide
131 Brake — Ost

141 Brake — Mitte

151 Brake — Sud

161 Hoérstmar/Trophagen
171 VoRheide/Wiembeck
172 Wahmbeck

181 Entrup

182 Leese/Rhiene

191 Brintorf/Matorf/Kirchheide
201 Lieme

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 12.01. — 02.02.2025
Ubersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tige zu wahlen hat.

Die 10 Briefwahlvorstidnde Nr. 909, 919, 929, 939,
949, 959, 969, 979, 989, 999 treten zur Ermittlung
des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr im Mari-
anne-Weber-Gymnasium, Franz-Liszt-StralRe 34
zusammen. Die Ergebnisermittlung ist 6ffentlich.

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum
des Wahlbezirkes wahlen, in dessen Wahlerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und
ihrem Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-
geben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder
Wabhler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender
Nummer

a) fur die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber der
zugelassenen Kreiswahlvorschlage unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, bei
anderen Kreiswahlvorschldgen auflerdem
des Kennworts und rechts von dem Namen
jedes Bewerbers einen Kreis fur die
Kennzeichnung,

b) fur die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten funf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und
links von der Parteibezeichnung einen Kreis
fur die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 6f-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
eintrachtigung des Wahlgeschafts mdglich ist.

Wabhler, die einen Wahlschein haben, kbnnen an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b)  durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der
Alten Hansestadt Lemgo einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag
sowie einen amtlichen  Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort
spatestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
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Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur
einmal und nur personlich ausiben. Eine Aus-
Ubung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle eines Wahlberechtigten ist unzulassig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig o-
der wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer andren Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geauller-
ten Wahlentscheidung beschrénkt. Unzuldssig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimme Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verandert oder wenn ein Interessens-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des
Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeifuhrt oder das Ergebnis
verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu finf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahit
auch, wer im Rahmen zulassiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne seine geaulierte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Lemgo, 07.01.2025

Gez.

Markus Baier
(Burgermeister)
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

104 Aufstellungsbeschluss der 50. Anderung des
Flachennutzungsplanes ,,Grundschule Kirch-
heide“ gem. § 5 BauGB

Es wird hiermit gemaR § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der z.Zt. geltenden Fassung Offentlich bekannt
gemacht, dass der Stadtentwicklungsausschuss des Rates
der Alten Hansestadt Lemgo in seiner 6ffentlichen Sitzung
am 03.12.2024 folgenden Beschluss gefasst hat:

L,Der Stadtentwicklungsausschuss__des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo beschlief3t die 50. Anderung des Flachennut-
zungsplanes ,Grundschule Kirchheide® aufzustellen.”

Der Geltungsbereich der 50. Anderung des Flachennut-
zungsplanes ,Grundschule Kirchheide® ist aus dem beige-
fugten Kartenauszug ersichtlich.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Der Geltungsbereich der 50. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Stadt Lemgo befindet sich in der Gemar-
kung Matorf-Kirchheide, Flur 4, Flurstlick 413, im nérdlichen
Teilbereich der Stadt.

Die unmittelbare Umgebung des Plangebietes ist im Norden
durch eine Wohnsiedlung mit Ein- und Mehrfamilienhausern,
im Osten und im Suden durch Ackerflachen und im Westen
durch Grinflachen mit Baum- und Gehdlzstrukturen ge-
pragt. Im Sidwesten befindet sich in einer Entfernung von
ca. 70 m ein Sportplatz.

Die FlachengroRe des Anderungsbereiches betrégt ca. 0,7
ha.

Die Grundschule Kirchheide ist eine stadtische Grundschule
der Stadt Lemgo, die sich im Kern-bereich des Ortes Matorf-
Kirchheide befindet und vorwiegend durch Ein- und Mehrfa-
milienhduser gepragt und von Griinflachen mit Gehdlzen
umgeben wird.

Aufgrund der immer wachsenden Anmeldezahlen der Schi-
lerinnen und Schiler in den vergangenen Jahren und im
Zuge des Rechtsanspruchs auf ganztagige Betreuung (of-
fene Ganztagsschule), der laut Ganztagsforderungs-gesetz
(GaFo6G) ab August des Jahres 2026 greifen soll, sind die
vorhandenen Raum- und Personalkapazitaten der Grund-
schule nicht mehr tragbar.

Die Erweiterung des vorhandenen Schulstandortes in Ma-
torf-Kirchheide ist in diesem Zusammenhang lber den wei-
teren Standort auf dem Flurstlick 413 erforderlich.

In diesem Zusammenhang wird die bisherige Darstellung
des wirksamen Flachennutzungsplanes als Flachen fur die
Landwirtschaft innerhalb des Flurstiicks 413 in Flachen fir
den Gemein-bedarf mit der Zweckbestimmung ,Schule”
gem. § 5 (2) Nr. 2a BauGB geandert.

Bekanntmachungsanordnung fiir den Aufstellungsbe-
schluss

Der Wortlaut des bekanntgemachten Beschusses stimmt mit
dem Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses des Ra-
tes der Alten Hansestadt Lemgo vom 03.12.2024 Uberein.
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren.
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses des Ra-
tes der Alten Hansestadt Lemgo vom 03.12.2024 Uber die
Aufstellung der 50. Anderung des Flachennutzungsplanes
,Grundschule Kirchheide® wird hiermit gemal § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 Abs. 5 der
Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in Verbindung mit der Verordnung tber die Veroffent-
lichung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung — BekanntmVO) 6ffentlich bekannt gemacht.

Lemgo, den 30.01.2025
ALTE HANSESTADT LEMGO

Der Biirgermeister

Markus Baier
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Geltungsbereich

der 50. Anderung des Flachennutzungsplanes
,Grundschule Kirchheide“
Alte Hansestadt Lemgo
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105 Aufstellungsbeschluss der 51. Anderung des
Flachennutzungsplanes ,,Grundschule Lemgo-
West“ gem. § 5 BauGB

Es wird hiermit gemaR § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der z.Zt. geltenden Fassung Offentlich bekannt
gemacht, dass der Stadtentwicklungsausschuss des Rates
der Alten Hansestadt Lemgo in seiner 6ffentlichen Sitzung
am 03.12.2024 folgenden Beschluss gefasst hat:

L,Der Stadtentwicklungsausschuss__des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo beschlief3t die 51. Anderung des Flachennut-
zungsplanes ,Grundschule Lemgo-West* aufzustellen.”

Der Geltungsbereich der 51. Anderung des Flachennut-
zungsplanes ,Grundschule Lemgo-West® ist aus dem beige-
fugten Kartenauszug ersichtlich.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Der Geltungsbereich der 51. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Stadt Lemgo befindet sich in der Gemar-
kung Lieme, Flur 4, Flurstiick 46, im westlichen Teilbereich
der Stadt.

Die unmittelbare Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch die landwirtschaftlichen Flachen gepragt. Im Si-
den grenzt eine Wohnbebauung mit Ein- und Mehrfamilien-
hausern sowie eine Grinflaiche mit Gehdlzen und fullaufi-
gen Wegestrukturen.
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Die FlachengroRe des Anderungsbereiches betréagt ca. 1,0
ha.

Die Grundschule Lemgo-West befindet sich im landlichen
Bereich des Ortsteils Lieme und wird vorwiegend durch Ein-
und Mehrfamilienh&user sowie im Norden von einer angren-
zenden Griinflache mit Gehodlzen gepragt.

Aufgrund der immer wachsenden Anmeldezahlen der Schii-
lerinnen und Schuler in den vergangenen Jahren und im
Zuge des Rechtsanspruchs auf ganztagige Betreuung (of-
fene Ganztagsschule), der laut Ganztagsférderungs-gesetz
(GaFo6G) ab August des Jahres 2026 greifen soll, sind die
vorhandenen Raum- und Personalkapazitaten der Grund-
schule nicht mehr tragbar.

Die Erweiterung des vorhandenen Schulstandortes in Lieme
ist in diesem Zusammenhang lber den weiteren Standort
auf dem Flurstlick 46 erforderlich.

In diesem Zusammenhang wird die bisherige Darstellung
des wirksamen Flachennutzungsplanes als Flachen fur die
Landwirtschaft innerhalb des Flurstiicks 46 in Flachen fir
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Schule” gem.
§ 5 (2) Nr. 2a BauGB geandert.

Bekanntmachungsanordnung fiir den Aufstellungsbe-
schluss

Der Wortlaut des bekanntgemachten Beschusses stimmt mit
dem Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses des Ra-
tes der Alten Hansestadt Lemgo vom 03.12.2024 Uberein.
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren.
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses des Ra-
tes der Alten Hansestadt Lemgo vom 03.12.2024 (ber die
Aufstellung der 51. Anderung des Flachennutzungsplanes
,Grundschule Lemgo-West* wird hiermit gemafl § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 Abs. 5 der
Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in Verbindung mit der Verordnung Uber die Veroffent-
lichung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung — BekanntmVO) 6&ffentlich bekannt gemacht.

Lemgo, den 30.01.2025
ALTE HANSESTADT LEMGO

Der Birgermeister

Markus Baier
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Geltungsbereich

der 51. Anderung des Flachennutzungsplanes
.Grundschule Lemgo-West"
Alte Hansestadt Lemgo

-

. |

Riumllcher Geltungsberelch

Kartengrundlage: © Krels Lippe Fachberelch Vermessung und
Kataster Nr, LIP / OB-NRZ-003

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

106 Tagesordnung der 32. Ratssitzung

Tagesordnung
der 32. Sitzung des Rates
der Alten Hansestadt Lemgo
Ort der Sitzung Rathaus, GroRer Sitzungssaal, Markt-
platz 1, 32657 Lemgo
Tag der Sitzung 17.02.2025
Beginn der Sitzung 18:00 Uhr

I. Offentlicher Teil

1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes

2, Einwohneranfragen

3. Fragestunde des Rates und Mitteilungen des
Biirgermeisters

4. Besetzung von Ausschiissen

5. Besetzung von sonstigen Gremien

6. Feststellung des Mandatsverlustes eines Rats
mitgliedes 11/2025

7. Mittelbare Beteiligung (iber die Stadtwerke
Lemgo GmbH an der Regioladen+ GmbH & Co.
KG 3/2025

8. 3. Anderung der Gebiihrenordnung fiir Park-

scheinautomaten und die Entrichtung von Park
gebiihren mittels Mobiltelefon 273/2024

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1.

12

13.

14.

15.
16.

17.

Anpassung des Regelwerks fiir die Forderung
von Ansiedlungen in der Lemgoer Innenstadt
276/2024
Haushaltsangelegenheiten
Jahresabschluss 2023 der Gebaudewirtschaft
Lemgo (GWL) 4/2025
Jahresabschluss 2023 der Stadtischen Betriebe
Lemgo (SBL) 6/2025
Jahresabschluss 2023 der Stra3en und Entwéasse-
rung Lemgo (SEL) 8/2025
Haushaltsangelegenheiten
Einbringung des Gesamtabschlusses 2020
23/2025
Haushaltsangelegenheiten
Einbringung des Gesamtabschlusses 2021
24/2025
Haushaltsangelegenheiten
Einbringung des Gesamtabschlusses 2022
25/2025
Beschluss zur Bereitstellung von Schiilerti-
ckets fiir die Schiilerinnen und
Schiiler der weiterfithrenden Schulen in Lemgo
243/2024
1. Ergdnzung
Begrenzung der Zahl der aufzunehmenden
Schiilerinnen und Schiiler der Klasse 5 der Re-
alschule gemaR § 46 (4) Nr. 1 Schulgesetz NRW
22/2025
Energetische Sanierung und Umbau des Neu-
baus (Bauteil 75) der ehemaligen Anne-Frank-
Schule fiir die stadtische Musikschule und die
Volkshochschule 10/2025

LEADER-Projekt:
Verkehrsgutachten zu einem Biirgerbus-Sys-

tem fiir Lemgo 266/2024
Bericht der Hansekommission Lemgo
Hansetag Visby 2025 26/2025

Mitteilung des Biirgermeisters iiber von ihm
ausgeiibte Nebentitigkeiten im Jahr 2024
28/2025

Il. Nichtoffentlicher Teil

Fragestunde des Rates und Mitteilungen des

Biirgermeisters

Interkommunale Kooperation Bioabfall zwi-

schen Herford, Bielefeld und Lippe (IKZ Bio

HBL) - Kooperationsvereinbarung - und Griin-

dung eines Gemeinschaftsunternehmens
232/2024

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Gemeinde Schlangen

107 Bekanntmachung der Gemeinde Schlangen
liber die Wahlbekanntmachung der Gemeinde
Schlangen

Hinweis gemaR § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 in der
Fassung der 1. Anderung vom 17.2.2022 i.V.m. § 6 Abs.
1 Satz 2 BekanntmVO NRW

Die Gemeinde Schlangen hat die Wahlbekanntmachung der
Gemeinde Schlangen am 27.01.2025 auf der Internetseite
der Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-schlan-
gen.de — offentliche Bekanntmachungen — bekanntgemacht.

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Gemeindewerke Schlangen

108 1. Anderungssatzung zur Betriebssatzung

1. Anderungssatzung zur Betriebssatzung der Ge-
meinde Schlangen fiir die eigenbetriebsdhnliche Ein-
richtung Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb
Freibad vom 08.09.2006

Hinweis gemaR § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der
1. Anderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW

Die vom Rat der Gemeinde Schlangen am 10.10.2024 be-
schlossene 1. Anderungssatzung zur Betriebssatzung der
Gemeinde Schlangen fiir die eigenbetriebsahnliche Einrich-
tung Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb Freibad
vom 08.09.2006 ist am 29.01.2025 auf der Internetseite der
Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-schlangen.de
— offentliche Bekanntmachungen — bekannt gemacht wor-
den.

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft Asemissen /
Bechterdissen Nr.-11004

109 Bekanntmachung

Am 14.03.2025 findet in der Gaststatte Waldecker, Bahn-
hofstr.85 in 33813 Oerlinghausen um 19 Uhr die Jahres-
hauptversammlung des Jagdbezirkes
Asemissen — Bechterdissen statt.

Tagesordnung

Begruflung

Verlesen der Niederschrift der Versammlung vom
06.03.2024.

Kassenbericht

Entlastung des Kassierers und des Vorstands
Wahlen

Haushaltsplan

BeschluRfassung uber die Verwendung des Jagd-
geldes

Satzungsanderung

Verschiedenes

N —

No ok w

©®

Doldissen, den 6.Februar 2025

A.Meier zu Ddldissen
Vorsitzender
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft Billinghausen

110 Einladung zur Versammlung am 13.03.2025 um
19 Uhr in der 3.Halbzeit

Liebe Jagdgenossen,

im Namen des Vorstandes lade ich Sie zu unserer nachsten
Versammlung am 13.03.2025 um 19 Uhr in die 3.Halbzeit
am Kammerweg 10 in 32791 Lage ein.

Tagesordnung:

1. Begrifung
Verlesen der Niederschrift der letzten Versamm-
lung

3. Kassenbericht

4. Bericht der Kassenpriifer und Entlastung des Vor-
stands und Kassierers

5. Neuwahlen eines Kassenprifers

6. Verschiedenes

Mit freundlichen GriiRen

Billinghausen

Jan Helmut Johanning
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft GroRenmarpe
111 Einladung zur Jahresmitgliederversammlung

Offentliche Bekanntmachung
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft GroRenmarpe und
der Angliederungsgenossenschaft Piillenberg werden hier-
mit zur Jahresmitgliederversammlung am

Donnerstag, den 27.03.2025

20.00 Uhr / Gasthof Marpetal
eingeladen.
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die
Eigentimer der Grundflachen, die das Gebiet der Jagdge-
nossenschaft bilden. Eigentimer von Grundflachen des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirks, auf denen die Jagd ruht, oder
aus anderen Grunden nicht ausgetbt werden darf, gehéren
gemal § 9 Absatz 1 BJG insoweit der Jagdgenossenschaft
nicht an.

Tagesordnung

TOP 1 BegruBung durch den Vorsitzenden.

TOP 2 Verlesung und Genehmigung des Protokolls
der letzten Hauptversammlung vom
16.05.2024

TOP 3 Bericht des Kassenflihrers und des Kassen-
prufers / Entlastung des Vorstandes sowie
des Kassenfihrers

TOP 4 Beschlussfassung Uber die Verwendung des
Jagdpachtgeldes 2024

TOP 5 Beschlussfassung Uber die Verwendung des
Jagdpachtgeldes 2024 der
Angliederungsgenossenschaft (AG) Pillen-
berg

TOP 6 Verschiedenes

Auszahlung des Jagdpachtgeldes
Die Antrage auf Auszahlung des Jagdpachtgeldes sind bis
zum

24.04.2025
an den Jagdvorsteher, Herrn Matthias Wesemann, zu stel-
len.
Die Auszahlungen erfolgen nach § 10 Abs. 3 des BJG. Es
wird gebeten, die Antrage bitte vollstandig (Flachennach-
weis, Bankverbindung) einzureichen.

(Wesemann, Vorsitzender)
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft Istrup

112 Offentliche Bekanntmachung

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes Istrup | werden hiermit zur Jahres-
hauptversammlung am

Freitag, 28.03.2025, 10.00 Uhr

Im ,Dorfgrill“ in Istrup eingeladen.

Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die
Eigentiimer der Grundflachen, die den Jagdbezirk der Jagd-
genossenschaft bilden. Eigentimer von Grundflachen, auf
denen die Jagd ruht oder aus anderen Griinden nicht aus-
gelbt werden darf, gehéren der Jagdgenossenschaft nicht
an.

Tagesordnung:

1) BegriRung und Feststellung der Anwesenheit,
Teilnehmerliste

2) Verlesen und Genehmigung der Niederschrift der
Hauptversammlung vom 15.03.24

3) Bericht des Kassenfiihrers und der Rechnungspri-
fer

4) Entlastung des Vorstandes und des Kassenfiihrers

5) Wahlen - fir das Geschaftsjahr 2025-2026: 2
Rechnungspriifer und deren Stellvertreter

6) Beschlussfassung liber die Verwendung des Ertra-
ges aus der Jagdnutzung 2024 und Aufstellung des
Haushaltsplanes 2025

7) Vorstellung, Abstimmung und Beschlussfassung
der Neufassung der Satzung

8) Verschiedenes

Jagdvorsteher
(Heinz-Jirgen Korber)
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft Vossheide

113 Einladung zur Jagdgenossenschaftsversamm-
lung

Jagdgenossenschaft Vossheide Vorsitzender
Erwin Weking

Wiembecker Berg 67

32657 LEMGO

Hiermit lade ich Sie herzlich zur Genossenschaftsversamm-
lung am DONNERSTAG, den 20.03.2025 im Mehrzweck-
raum Vossheide Deichbrede 6, um 19:30 Uhr ein.

Tagesordnung:
1. Begrufung und Eréffnung
2. Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und

Beschlussfahigkeit

Genehmigung der Tagesordnung

Verlesen des Protokolls vom 21.03.2024
Kassenbericht

Bericht der Kassenprtifer

Entlastung des Vorstandes

Beratung und Beschluf3fassung zum Jagdpacht-
vertrag zur Aufnahme eines weiteren Pachters

NGO R W

Tagesordnung Fortsetzung:

9. Auszahlung des Jagdpachtgeldes
10. Verschiedenes

gez.

Erwin Weking

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jagdgenossenschaft Wiembeck

114 Einladung zur Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Wiembeck am Freitag, den
14.03.2025, 18.00 Uhr in Lemgo- Wiembeck,
Wiembecker Str. 308, Hof Konig

Tagesordnung

Begriflung

Protokollverlesung

Kassenbericht

Wahl eines Kassenpriifers

Beratung und Beschlussfassung zu §16 der Sat-
zung (Bekanntmachungen der Jagdgenossen-
schaft)

Jagdgeldauszahlung

Verschiedenes

oo

No

Lemgo- Wiembeck, den 20.01.2025

Der Jagdvorstand
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Jobcenter Lippe

115 Offentliche Zustellung an Herrn Jendrik Holger
Ralf Thellmann

Die o¢ffentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheides vom
28.01.2025 an Herrn Jendrik Holger Ralf Thellmann ist gem.
§ 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 02.07.2018,
zuletzt gedndert durch 2. Satzung vom 25.06.2024 zur An-
derung der Hauptsatzung, auf der Internetseite des Kreises
Lippe unter hitps://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuel-
les/bekanntmachungen/oeffentliche-zustellung-des-krei-

ses.php am 28.01.2025 6ffentlich bekanntgemacht worden.

Im Auftrag

|. Schroeder
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

116 Offentliche Zustellung eines Ablehnungs-
bescheides

Hinweis auf die offentliche Bekanntmachung:
Die offentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheides vom
Burgergeld fir die Zeit ab 01.11.2024

ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom
02.07.2018, zuletzt geandert durch 2. Satzung vom
25.06.2024 zur Anderung der Hauptsatzung, auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter https://www.kreis-
lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/bekanntmachungen/oeffentli-

che-zustellung-des-kreises.php am 07.02.2025 o&ffentlich
bekanntgemacht worden.

Im Auftrag

A.Weingartz
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

117 Kraftloserklarung von Sparurkunden

Da die Sparurkunden Nr. 3740075779 und Nr. 3701019584,
ausgestellt von der

Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Pader-
born-Detmold,

aufgrund unseres Aufgebots vom 20.09.2024

nicht vorgelegt wurden, werden sie fiir kraftlos erklart.

Paderborn, den 31.01.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

Der Vorstand
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

118 Kraftloserklarung einer Sparurkunde

Da die Sparurkunde Nr. 3741960086, ausgestellt von der
Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Detmold,
aufgrund unseres Aufgebots vom 26.09.2024

nicht vorgelegt wurde, wird sie flr kraftlos erklart.

Paderborn, den 31. Januar 2025

Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

Der Vorstand
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

119 Kraftloserklarung einer Sparurkunde

Da die Sparurkunde Nr. 3304045606, ausgestellt von der
Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Hoxter,
aufgrund unseres Aufgebots vom 17.09.2024

nicht vorgelegt wurde, wird sie fir kraftlos erklart.

Paderborn, den 31. Januar 2025

Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

Der Vorstand
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025

120 Kraftloserklarung einer Sparurkunde

Da die Sparurkunde Nr. 3527318582, ausgestellt von der
Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Pader-
born, aufgrund unseres Aufgebots vom 18.09.2024

nicht vorgelegt wurde, wird sie fur kraftlos erklart.

Paderborn, den 31. Januar 2025

Sparkasse Paderborn-Detmold-Hoxter

Der Vorstand

Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Volkshochschule Lippe-Ost

121 Offentliche Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost fiir das Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-
hochschule Lippe-Ost hat in ihrer Sitzung am 20. November
2024 die von der Intecon Wirtschaftsprifungsgesellschaft
mbH geprifte und mit einem uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk versehene Jahresrechnung des Zweckver-
bandes Volkshochschule Lippe-Ost fiir das Haushaltsjahr
2023 festgestellt und dem Verbandsvorsteher gemaR} § 18
Abs. 1 GkG in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW unein-
geschrankt Entlastung erteilt. Die Ergebnisrechnung
schlieBt mit einem Uberschuss in Héhe von 100.930,68 €.
Der Jahresiliberschuss wird der Ausgleichsriicklage zuge-
fuhrt. Zum 31.12.2023 betragt die Bilanzsumme 192.065,14
€.

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost fiir das Haushaltsjahr 2023 mit seinen An-
lagen wird hiermit gemaR § 18 Abs. 1 GKG in Verbindung
mit § 96 Abs. 2 GO NRW offentlich bekannt gemacht. Er ist
wéhrend der allgemeinen Offnungszeiten, montags von
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, dienstags bis freitags von 8:30 Uhr
— 12:30 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr — 16:00 Uhr in
der Hauptgeschaftsstelle der Volkshochschule in 32816
Schieder-Schwalenberg, Parkallee 7, bis zur Feststellung
des Jahresabschlusses 2024, zur Einsichtnahme verfligbar.

Schieder-Schwalenberg, 31.01.2025
Jorg Bierwirth

(Verbandsvorsteher)
Kr.Bl.Lippe 10.02.2025
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 €

Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold.
Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuziiglich Versandkosten auf das
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30).
Bezugsgebiihren jahrlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats.
Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Stralle 5, 32756 Detmold
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